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19. 7. 1955. 

·Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1955 
über . den Wiederaufbau der Vertragsver­
sicherung (Versicherungswiederaufbaugesetz 

- VWG.). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Anwendungsbereich. 

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind auf Unternehmungen der Vertragsversiche­
rung anzuwenden, die im Inland zum Geschäfts­
betrieb zugelassen sind, auf ausländische nur 
hinsichtlich ihres inländischen Geschäftsbetrie­
bes. 

ARTIKEL 11. 

Inländischer V ersicherung~bestand. 

§ 2. (1) Versichetungsverträge, die zum inlän­
dischen Versicherungsbestand einer Versiche­
rungsunternehmung gehören, sind bei inlän­
dischen Versicheru"ngsunternehmungen an deren 
Sitz, bei ausländischen am Ort ihrer inländischen 
Niederlassung zu erfiillen. Der Erfüllungsort ist 
auch Gerichtsstand. Auch für die ,zeit vom 
13. März 1938 bis zum 27. Apdl 1945 gilt als 
InIand das Bundesgebiet. 

(2) Bei Versicherungsverträgen, die in ,der ,zeit 
vom 13. März 1938 bis 27. April 1945 abge­
schlossen worden sind und nicht zum inländi­
schen Versicherungs bestand einer Versicherungs-' 
unternehmung gehören, gilt die Vereinbarung 
eines inländischen Erfüllungsortes oder Ge-· 
rich tsstandes als nicht erfolgt. 

(3) Die Erfüllung von Versicherungsverträgen, 
auf die österreichisches Recht Anwendung findet, 
ohne daß sie zum inländischen Versicherungs­
bestand . gehören, kann höchstens in dem Aus­
maß begehrt werden, das sich aus den Bestim­
mungen des Artikels III ergibt. 

§ 3. (1) Vor dem 8. Mai 1945 abgeschlossene 
Versicherungsverträge gehören zum inländischen 
Versicherungsbestand, wenn nach den Umstän­
den des Falles anzunehmen ist, daß der Ver­
sicherer und der VeI:sicherungsnehmer bei Ver­
tragsabschluß die Vertragserfüllung im Inland 
(§ 2) beabsichtigt haben. Hatte der Versiche-

rungsnehmer bei Vertragsabschluß seinen W ohn­
sitz (Sitz) nicht im Inland, so gilt, sofern er 
oder' .der Bezugsberechtigte nicht den Gegen­
beweis erbringen kann, die Reehtsvermutung, 
daß die Vertrags erfüllung nicht im Inland beab­
siChtigt war. 

(2) Eine Versicherung gehört in den inlän­
dischen Versicherungs bestand, wenn sie in die­
sen durch eine Vereinbarung zwischen Versiehe­
rungsunternehmung und Versicherungsnehmer 
nach dem 7. Mai 1945 übernommen wurde oder 
wenn von einer inländischen Niederlassung der 
Versicherungsunternehmung nach diesem ,zeit­
punkt zahlbare Prämien vorbehaltlos angenom­
men wurden. 

(3) Zum inländIschen Versicherungsbestande 
gehören Versicherungsverträge nicht, die schon 
bei Vertragsabschluß einem selbständigen aus­
ländischen Versicherungsbestand angehört haben 
oder in sinngemäßer Anwendung des 
Abs. 2 - später in einen solchen übernommen 
worden sind. . 

§ 4. Die Absicht der Vertragserfüllung im 
Inland (§ 3 Abs. 1) ist insbesondere in folgenden 
Fällen zu vermuten: 

A. In der Sach- und Vermögensschaden-Versiche­
rung: 
a) Wenn die versicherte unbewegliche Sache 

oder der Betrieb, in dessen Rahmen die 
Versicherung abgeschlossen worden ist, im 
Inland liegt, oder 

b) wenn, der Versicherungsnehmer, in. den 
Fällen des§ 74 des Gesetzes über den Ver­
sicherungsvertrag der Versicherte, bei Ver­
tragsabschluß und bei Eintritt des Versiche­
rungsfalles seinen Wohnsitz (Sitz) im In­
land gehabt hat. 

B. In der Unfall- und Krankenversicherung: 
Wenn die Voraussetzungen des Punktes A. b) 

vorliegen. 

C. In der Lebensversicherung: 
a) Wenn eine Versicherung am 13. Mär~ 1938 

im inländischen Versicherungsbestand ge­
führt worden ist; 

b) wenn bei einem Versicherungsvertrage, der 
in der Zeit vgm 13. März 1938 bis Zum 
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7. Mai 1945 bei einer im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses zum Geschäftsbetrieb 
im Inland berechtigten Versicherungsunter­
nehmung abgeschlossen wurde, der Ver­
sicherungsnehmer' bei einem ausschließlich 
und unwiderruflich zugunsten eines Drit­
ten abgeschlossenen Versicherungsvertrag 
dieser Dritte, seinen Wohnsitz (Sitz) so­
wohl" im Zeitpunkt des V ertragsabschlusse~ 
als auch am 1. Jänner 1948 oder bei frü­
herem Eintritt des Versicherungsfalles im 
Inland hatte. Das vorstehende Erfordernis 
des Wohnsitzes im Inland bei Vertragsab­
schluß entfällt für Personen, die die öster­
reichische Staatsbürgerschaft auf Grund 
des Staatsbürgerschaftsüberleitungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 59/1945, in der derzeit geltenden 
Fassung, besitzen. 

§ 5. (1) Ansprüche aus Versicherungsverträgen, 
die einem ausländischen Versicherunsgbestande an· 
gehören, und Ansprüche aus sonstigen Verpflich­
tungen, die mit diesem ausländischen Versiche­
rungsbestande in Verbindung stehen, können 
nicht gerichtlich geltend gemacht werden, wenn 
und solange dieser ausländische Versicherungs: 
bestand oder das ihm zugehörige Vermögen durch 
gesetzliche oder behördliche Maßnahmen der Ver­
fügung der Hauptgeschäftsleitung der V ersiche~ 
rungsunternehmung entzogen ist. 

(2) Versicherungsunternehmungen mit dem Sitz 
im Inlande werden von diesen Verpflichtungen 
befreit, wenn ihnen das in Abs. 1 erwähnte Ver­
mögen dauernd entzogen wird. 

ARTIKEL IIl. 

Leistungen aus Versicherungsverträgen des in­
ländischen Versicherungsbestan des. 

§ 6. (1) Aus Lebensversicherungsverträgen, die 
vor dein 1. Jänner 1946 abgeschlossen worden 
sind, ist die vertragsmäßige Leistung mit der in 
Abs. 2 angeführten Kürzung zu erbringen. Nach 
dem 31. Dezember 1945 abgeschlossene Lebens­
versicherungsverträge sowie alle Versicherungs­
verträge in anderen Versicherungszweigen sind 
- unbeschadet der Bestimmungen des § 15 - im 
vollen vertragsmäßigen Ausmaß zu erfüllen. 

(2) Die in Abs. 1 vorgesehene Kürzung beträgt 
60 vom Hundert der nachstehend bezeichneten 
Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage ist 
bei Kapitalversicherungen auf den Ab- und Er­
lebensfall oder mit bestimmtem Auszahlungs­
termin, bei Kapitalversicherungen auf den Ab­
lebensfall mit abgekürzter Prämienzahlung und 
bei Rentenversicherungen der Teil der Versiche­
rungssumme beziehungsweise der versicherten 
Rente, der dem Verhältnis der Summe der vor 

. dem 1. Jänner 1946 fällig gewordenen Prämien 
zur Summe aller auf jenen Zeitraum entfallenden 
Prämien entspricht, der im yertrage als Prämien-

zahlungsdauer für den Fall vereinbart ist,' daß 
der Versicherungsfall nicht vor deren Ablauf ein­
tritt; für diese Berechnung ist jährliche Prämien­
zahlung als vereinbart anzunehmen. Bei Ab­
lebensversicherungen, für welche die Prämien bis 
zum Ablebensfall zahlbar sind, ist zur Ermitt­
lung der vorerwähnten Summe aller Prämien 
von der Annahme auszugehen, daß die Prämien 
bis zur Erreichung des 80. Lebensjahres, längstens 
aber durch 40 Jahre zu bezahlen sind; solchen 
Versicherungen sind Verträge auf den Ab- und 
Erlebensfall gleichgestellt, bei denen die Leistung 
im Erlebensfall erst nach Erreichung des 80. Le­
bensjahres fällig wird. Bei prämienfrei reduzier­
ten Versicherungen, zu denen keine seit 1. Jänner 
1946 fällige Prämie bezahlt worden ist, ist die 
Bemessungsgrundlage gleich dem vertragsmäßigen 
Reduktionswert. Bei Versicherungen, bei denen 
der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1946 
eingetreten ist, ist die Bemessungsgrundlage gleich 
der vollen vertragsmäßigen Leistung. Bei Ver­
sicherungen, die seit dem 1. Jänner 1946 durch 
besondere Vereinbarung abgeändert oder auf 
eine neue Versicherung angerechnet worden sind. 
ist die Bemessungsgrundlage nach versicherungs­
technischen Grundsätzen zu berichtigen. 

(3) Zusatzleistungen und Zusatzversicherungen 
zu Kapitalversicherungen werden im gleichen 
Verhältnis wie die Versicherungssumme der 
Hauptversicherung gekürzt, es sei denn, daß für 
sie neben der Prämie für die Hauptversicherung 
zusätzlich eine' Risikoprämie laufend bezahlt 
worden ist. Das gleiche gilt sinngemäß für die 
Leistungen aus Rentenoptionen bei nach dem 
31. Dezember 1945 fällig gewordenen Kapital-
versicherungen. . 

(4) Sofern bei einer V er~icherung eine Ände­
rung der Wä~rung oder einer W ertbeständig~ 
keitsklauscl eingetreten ist, erfolgt die Berech­
nung in der Weise, als ob die Versicherung von 
Beginn an in der gegenwärtig geltenden Ver-
tragswährung gelaufen wäre. " 

§ 7. Die Kürzung gemäß § 6 entfällt: 

a) bei temporären Todesfallversicherungen 
gegen laufende Prämienzahl\lng; 

b) bei Pensionsversicherungsverträgen mit 
kleineren Versicherungsvereinen auf Ge­
genseitigkeit, wenn die nach dem Versiche­
rungsplan erforderliche Deckungsrücklage 
voll bedeckt oder ihre volle Bedeckung 
sichergestellt ist. Ob diese Voraussetzung 
vorliegt, entscheidet die Versicherungsauf­
sichtsbehörde. 

§ 8. (1) Im Versicherungsfall sind bei Kapital­
versicherungen in der Lebensversicherung - mit 
Ausnahme der gegen Einmalprämienzahlung ab-­
geschlossenen und· der infolge vorzeitiger" Ein­
stellung der Prämienzahlung prämienfreigestell­
ten Versicherungen oder solcher Teile einer Ver-
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sicherung - die nachstehenden 
gegenüber der Leistung gemäß 
stung) zu erbringen: 

Mehrleistungen 
§ 6 (Grundlei-

a) Im Versicherungsfall ist für sämtliche fällig 
gewordenen, vor dem 1. Jänner 1946 ab­
geschlossenen Versicherungen des Versicher­
ten bei der gleichen Versicherungsunterneh­
mung mindestens ein Betrag von 1000 S, 
erhöht um ein Viertel des Betrages, um den 
die vertragsmäßige Leistung 1000 S über­
steigt, höchstens jedoch die vertragsmäßige 
Leistung, zu erbringen. 

b) Von dem Kürzungbetrag, der sich als Un­
terschied zwischen der vertragsmäßigen Lei­
stung und dem nach § 6 oder nach Punkt a 
ermittelten Betrag ergibt, sind bei Eintritt 
des Versicherungsfalles nach dem 31. De­
zember 1945 12 vom Hundert dieses 
Kürzungsbetrages und weiters für' jede 
in der Zeit vom 1. Jänner 1946 bi5 
zum 31. Dezember 1953 fällige und voll 
bezahlte Jahresprämie je 4 vom Hundert 
des Kürzungsbetniges und für jede in 
der Zeit vom 1. Jänner 1954 bis zum 
31. Dezember 1960 fällige und voll bezahlte 
Jahresprämie je 8 vom Hundert des Kür­
zungsbetrages als Mehrleistung zu erbrin­
gen. Für diese Mehrleistung sind Prämien, 
die vor dem 1. Jä~ner 1946 oder für einen 
Zeitraum nach Eintritt des Versicherungs­
falles vorausbezahlt worden sind, nicht zu 
berücksichtigen. 

(2) Bei Rentenzahlungen aus Lebensversiche­
rungsverträgen - mit Ausnahme solcher aus 
Rentenoptionen bei Kapitalversicherungen ge­
mäß § 8 Abs. 3, letzter Satz - ist für sämtliche 
fällig gewordenen, vor dem 1. Jänner 1946 abge­
schlossenen Versicherungen des Versicherten bei 
der gleichen Versicherungsunternehmung ein Ren­
tenbetrag von mindestens 500 S im Monat erhöht 
um 40 vom 'Hundert des Betrages, um den die 
vertragsmäßige Monatsrente 500 S übersteigt, 
hödlstens jedoch die vertragsmäßige Leistung, zu 
erbringen, es sei denn, daß die Versicherung in­
folge vorzeitiger Einstellung' der Prämienzahlung 
nach dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes­
gesetzes prämienfrei gestellt worden ist. Aus Ren­
tenoptione~ entstandene Rentenzahlungen, die in 
der Zeit vom 1. Jänner 1946 bis zum Wirksam­
keitsbeginn dieses Bundesgesetzes begonnen 
haben, sind weiterhin in dem bisher nach dem 
Versicherungsüberleitungsgesetz, BGBI. Nr. 1081 
1946, und den Versicherungsüberleitungsverord­
nungen zulässigen Ausmaß zu erbringen. 

(3) Wurde ein'e Versicherung nach dem 31. De­
zember 1945 durch besondere Vereinbarung ab­

3 

die Bemessungsgrundlage der ursprünglichen Ver­
simerung im Zeitpunkt der Zahlung zu kürzen 
gewesen wäre. Hiebei ist eine allfällige Mehr­
leistung gemäß Abs. 1 b höchstens für so viele 
J~hresprämien zu gewähren, als für die ursprüng­
liche Versidlerung vertrags mäßig zu bezahlen ge­
wesen wären. Mehrleistungen nach den Abs. 1 
und 2 sind für die g:eänderte oder die neue Ver­
simerurig nur dann zulässig, wenn deren Ver­
sicherungssumme, Prämie und Prämienzahlungs­
dauer vom Tag der Abänderung oder Anrech­
nung an nicht kleiner ist als die Versicherungs­
summe, die Prämie und die restlime Versiche­
rtmgsda uer der ursprünglichen Versicherung; 
doch kann diese Dauer, falls sie mehr als zehn 
] ahre beträgt, bis auf zehn Jahre herabgesetzt 
werden. 

§ 9. (1) Die vertragsmäßigen Reduktionswerte 
(beitiagsfrei verminderten Versimerungssummen) 
werden um den gleichen Betrag wie die vertrags­
mäßige Leistung gemäß § 6 gekürzt. Diese Kür­
zung darf keinesfalls mehr als 60 vom Hundert 
des vertragsmäßigen Reduktionswertes betragen. 

(2) Im Verhältnis der Kürzung der Reduktions­
werte sind auch die vertragsmäßigen Rückkaufs­
werte zu vermindern und die Leistungen bei an­
deren Formen der Vertragsänderung zufolge vor­
zeitiger Einstellung der Prämienzahlung neu fest-
zusetze·n. 

§ 10. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zu er­
bringende Leistung ist um die aushaftenden Po­
lizzendarlehen (Vorauszahlungen), Prämien und 
Nebengebühren zu vermindern. Polizzendar­
lehen, die am 1. Jänner 1946 oder beim früheren 
Eintritt des Versicherungsfalles bestanden haben 
(Altdarlehen), werden hiebei um 60 vom Hun­
dert herabgesetzt. Ist ein solches Altdarlehen zur 
Gänze oder zum Teil seit 1. Jänner 1946 in 
barem' rückgezahlt worden, so ist der das herab­
gesetzte Darlehen übersteigende Betrag im Ver­
sicherungsfall oder bei der Durmführung des 
Rückkaufes gleichzeitig mit der Versicherungs­
leistung zu bezahlen. Wird eine Mehrleistung ge­
mäß § 8 erbracht, so vermindert sich diese um 
den Teil der Mehrleistung, der dem Verhältnis 
des vollen Betrages des Altdarlehens zur Bemes­
su ngsgrundlage entspricht. 

(2) Gestundete Prämienteile zu Verträgen von 
Versicherten, die zum Wehrdienst einberufen 
waren, sind, auch wenn sie in Polizzendarlehen 
(Vorauszahlungen), umgewandelt worden sind, 
bis zur Höhe des Rückkaufswertes der Versiche-
rung am 1. Jänner 1946, bei früherem Eintritt 
des Versicherungsfalles zur Gänze, als Altdarlehen 
zu behandcdn. 

geändert oder auf eine' neue Versicherung ange- § 11. (1) Lebensversicherungsverträge, die' man­
rechnet, so ist die Bemessungsgrundlage der ge- gels einer früheren vertraglichen oder gesetzlichen 
änderten beziehungsweise der neuen Versicherung I Umwandlung bei Wirksamkeitsbeginn dieses 
um denselben Hundertsatz zu kürzen, um den Bundesgesetzes nom auf Fremdwährung lauten 

/ 
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oder eine Gold- oder sonstige Wertsicherungs­
klausel aufweisen, werden in auf Schillingwäh­
rung lautende Verträge umgewandelt. Die Um­
wandlung erfolgt bei Versicherungen auf Fremd­
'währung nach dem Mittelkurs der betreffenden 
Devise, bei Versicherungen auf Goldschillinge 
oder Goldkronen nach dem Goldankaufspreis der 
Oesterreichischen Nationalbank am Tage des 
Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes. Die 
§§ 6 bis 10 finden auch auf di~ umgewandelten 
Verträge Anwendung. 

(2) Schillingzahlungen, die seit dem Inkrafttre­
ten des Schillinggesetzes, StGBl. Nr. 231/1945" 
auf solche Versicherungen geleistet wurden, sind 
zu dem am Zahlungstag jeweils für Versiche­
rungszahlungen maßgebenden Kurs' (Mittelkurs) 
der betreffenden Devise beziehungsweise dem 
Goldankaufspreis der Oesterreichischen National­
bank in die Originalwährung umzurechnen und 
bei der nach Abs. 1 vorgesehenen Umwandlung 
der Versicherungen auf Schillingwährung nach 
den dort vorgesehenen Kursen neu zu bewerten. 

§ 12. Durch die Herabsetzung der Ansprüche 
gemäß den §§ 6 bis 10 wird der Anspruch des 
Versicherers auf die Bezahlung der Prämien 1ll 

vertragsmäßiger Hqhe nicht berührt. 

§ 13. (1) Auf die in diesem Bundesgesetz vor­
gesehenen Leistungen sind die für eine Versiche­
rung bereits erbrachten Zahlungen anzurechnen. 
übersteigen diese Zahlungen die in dit:sem Bun­
desgesetz vorgesehenen Leistungen, so kann die 
Versicherungsunternehmung den Mehrbetrag 
njcht zurückfordern. 

(2) übersteigen die in diesem Bundesgesetz vor­
gesehenen Leistungen die vor Wirksamkeits­
beginn dieses Bundesgesetzes erbrachten Leistun­
gen, so kann der Bezugsberechtigte den Anspruch 
auf Nachzahlung innerhalb von zwei Jahren nach 
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bei 
sonstiger Verwirkung bei der Versicherungs­
unternehmung schriftlich geltend ma~en. 

(3) Die Versicherungsunternehmung kommt 
mit ihrer Nachzahlung nicht in Ve~zug, wenn 
sie diese binnen sechs Monaten nach Vorlage aller 
zur Anspruchserhebung erforderlichen Unter­
lagen vornimmt. Das Bundesministerium für 
Finanzen kann diese Frist für' bestimmte Arten 
von Nachzahlungen im Verordnungswegeauf 
höchstens 24 Monate verlängern, wenn dies be­
triebswirtschaftlich geboten erscheint. Solange die 
Versicherungsunternehmung mit der Nachzah­
lung nicht in Verzug ist, sind die Nachzahlungs­
beträge nicht zu verzinsen. 

§ 14. Vertragliche Ansprüche auf 'Gewinnbe­
teiligung, außerhalb der Lebensversicherung auch 
auf Beitragsrückgewähr, sind erloschen, wenn sie 
sich auf einen Zeitraum vor dem 1. Jänner 1955 
beziehen. Diese Bestimmung steht der Ausschüt-

tung einer Gewinnrückstellung in den Folge­
jahren an die dann vorhandenen Versicherten 
nicht entgegen. Innerhalb von zwölf Monaten 
nach Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 
können durch Beschluß des Vorstandes der Ver­
sicherungsunternehmung und mit Genehmigung 
des Bundesministeriums für Finanzen die Ge­
winnbeteiligungspläne für bestehende Versiche­
rungsverträge geändert werden. 

§ 15. (1) In der Sach- und Vermögensschaden­
versicherung erlöschen die Ansprüche aus 
Schäden, die mit dem zweiten Weltkrieg un­
mittelbar oder mittelbar im Zusammenhang 
stehen. 

(2) Auf Kriegsschäden aus Transportversiche­
rungen, bei denen das Kriegsrisiko zufolge be­
sonderer Vereinbarung gedeckt worden ist, findet 
Abs. 1 insoweit keine Anwendung, als die Ver­
sicherungsunternehmung ihrerseits für dieselben 
Zahlung erhält. ' 

§ 16. Den Versicherungsunternehmungen ist 
verboten, Leistungen zu erbringen, deren Höhe 
von dem in diesem Bundesgesetz festgesetzten 
Ausmaß abweicht. 

ARTIKEL IV. 

Rekonstruktionsmaßnahmen. 

§ 17. (1) Versicherungsunternehmungen, die be­
reit.s am 11. März 1938 im Inland zum GeSChäfts­
betrieb zugelassen und bei Wirksamkeits beginn 
dieses Bundesgesetzes zum Neugeschäft befugt 
waren, können an Stelle der Jahresabschlüsse'für 
die einzelnen Geschätfsjahre einen den Zeitraum 
vom Beginn des Geschäftsjahres 1945 bis zum 
Ende des Geschäftsjahres 1954 umfassenden 
Jahresabschluß (Rekonstruktionsbilanz und Ge­
winn- und Verlustrechnung) aufstellen. Von der 
Veröffentlichung dieses Jahresabschlusses kann 
abgesehen werden. 

(2) Der Jahresabschluß ist binnen zwölf Mona­
ten nach Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes­
gesetze festzustellen. Das Bundesministerium für 
Iiinanzen kann bei Vorliegen von Umständen, die 
einer rechtzeitigen Feststellung des J ahresabschlus­
ses entgegenstehen, diese Frist um höchstens sechs 
Monate erstrecken. 

(3) Versicherungsunternehmungen, die eine Re­
konstruktionsbilanz aufstellen, haben die 
Schillingeröffnungsbilanz Zum 1. Jänner 1955 zu 
erstellen. 

§ 18. (1) Versicherungsunternehmungen, die be­
reits am 11. März 1938 im Inland zum Geschäfts­
betrieb zugelassen und bei Wirksamkeitsbeginn 
dieses Bundesgesetzes zum Neugeschäft befugt 
waren, wird auf Antrag vom Bund eine Ver­
gütung der Mehrleistungen, die sie nach dem 
7. Mai 1945 in der Lebensversicherung gegenüber 
der Anwendung des § 6 auf Grund gesetzlicher 
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Verpflichtun.gen erbracht haben und erbringen 
werden, zuerkannt. 

(2) Der Anspruch auf Vergütung der Mehrlei­
stungen gemäß Abs. 1 wird drei Monate nach 
dem Tage fällig, an dem er beim Bundesministe­
rium für Finanzen mit allen zu 'seiner überprü­
fung erforderlichen Unterlagen ange111eldet 
wurde. 

(3) Der Anspruch auf Vergütung der Mehr­
leistungen ist in der Rekonstruktionsbilanz ge­
sondert auszuweisen. Die künftigen Mehrleistun­
gen sind hiebei mit ihrem versicherungstechni­
schen Barwert zu aktivieren. Das Ausmaß dieses 
Aktivums ist alljährlich nach versidlerungstechni­
schen Grundsätzen neu festzustellen. 

§ 19. (1) Einer Versicherungsunternehmung, die 
eine Rekonstruktionsbilanz' aufstellt, wird, falls 
das am Ende des Geschäftsjahres 1944 ausgewie­
sene Eigenkapital (Eigenkapital 1944) nicht vor­
handen ist, auf Antrag vom Bundesministerium 
für Finanzen eine Forderung gegen den Bund 
zuerkannt. . . 

(2) ,Zum Zwedl: der Feststellung dIeser Forde­
rung hat die Versicherungsunternehmung nach 
Bewertungsvorschriften, die vom Bundesministe­
rium für Finanzen unter Bedachtnahme auf die 
tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Re 
konstruktionsbilanz erlassen werden, die in der 
Rekonstruktionsbilanz ausgewiesenen Aktiven 
und Passiven, unter Einbeziehung des Eigen­
kapitals 1944 in einer gesonderten Vermögens­
übersicht gegenüberzustellen. Der Unterschieds­
betrag aus dieser Vermögensübersicht ergibt die 
Forderung der Versicherungsunternehmung gegen 
den Bund. Diese Forderung ist in der Rekon­
struktionsbilanz -gesondert auszuweisen. Ent­
stehen bei Aktiven oder Passiven gemäß § 10 
und § 37 Abs. 8 lit. d und e des Schillingeröff­
nungsbilanzengesetzes vom 7. Juli 1954, BGBl. 
Nr. 190, in den auf den Stichtag der Rekonstruk­
tionsbilanz folgenden Geschäftsjahren Gewinne 
oder Verluste, so ist die Forderung gegen den 
.:sund nachträglich zu berichtigen. 

(3) Für die Berechnung des Unterschiedsbetrages 
dürfen Rüdl:s!ellungen für Ruhegenüsse und An­
wartschaften auf solche nicht höher als zu Be­
ginn des Geschäftsjahres 1945 angesetzt werden. 

(4) AlS Eigenkapital einer Versicherungsunter­
nehmung gemäß Abs. 1 gilt das eingezahlte 
Kapital (Grund- oder Stammkapital) zuzüglich 
der Rüddagen und des Gewinnvortrages, jedoch 
abzüglich eines allfälligen Verlus~vortrages. Bei 
der inländischen Zweigniederlassung einer aus­
ländischen Versicherungsunternehmung gilt als 
Eigenkapital der Unterschied zwischen den 
Aktiven und Passiven unter Ausschluß des Ver­
rechnungssaldos mit der Zentrale. 

§ 20. Bei Lebensversicherungsunternehmungen, 
die den Geschäftsbetrieb im Inland (§ 2) in der 
Zeit vom 13. März 1938 bis 8. Mai 1945 auf-
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genommen haben, kann das BUlJ.desministerium 
für Finanzen, wenn die Interessen der Versicher­
ten auf anderem Wege nicht gewahrt werden 
können, die Dedl:ung der laufenden Ausgaben 
(Versicherungszahlungen und Verwaltungs­
kosten), soweit sie nicht aus den Mitteln der 
Unternehmung bestritten werden können, durch 
Gewährung von Darlehen sicherstellen. 

§ 21. Das Bundesministerium für Finanzen hat 
dem Hilfsfonds für ehemalige Pensionisten der 
Lebensversicherungsgesellschaft "Phönix" für die 
von ihm nach Maßgabe der Satzung zu gewäh­
renden Unterstützungen, für seine Abwidl:lungs­
kosten und für seine Verbindlichkeiten laufend 
die erforderlichen Mittel bis zu einem Gesamt­
betrag von 3 Millionen Schilling in barem zur 
Verfügung zu stellen. Der Hilfsfonds hat mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Inneres 
die künftigen Unterstützungsbeträge auf Grund 
einer versicherungstechnischen Bilanz; die dem 
Bundesministerium für Finanzen' zur Genehmi­
gung vorzulegen ist, nam sozialen Gesimtspunk­
ten festzusetzen . 

§ 22. (1) Das Bundesministerium für Fina'nzen 
hat für die· zuerkannten Forderungen, die auf die 
bis zum Stimtag der Rekonstruktionsbilanz be­
zahlten Mehrleistungen gemäß § 18 und auf den 
Untersmiedsbetrag gemäß § 19 entfallen, an die 
Versicherungsunternehmungen Bundesschuldver­
smreibungen in zwei Serien auszugeben. Die 
Serie I erhalten die Versimerungsunternehmun­
gen, für Forderungen gemäß § 19, die Serie 11 
für Forderungen gemäß§ 18. 

'(2) Die Versicherungsunternehmungen haben 
die Bundessmuldverschreibungen in der Bilanz 
zum Nennwert anzusetzen. Sie dürfen sie ni mt 
veräußern und nur an Kreditunternehmungen, 
Versicherungsunternehmungen und das öster­
reimische Postsparkassenamt verpfänden; das 
Bundesministerium für Finanzen kann hievon aus 
wirtsmaftlichen Gründen Ausnahmen zulassen. 

(3) Die Mehrleistungen (§ 18) aus den am Stich­
tag der Rekonstruktionsbilanz noch aufrechten 
Versimerungen und Schadenreserven sind vom 
Bund laufend den Versimerungsunternehmungen 
in barem zu vergüten. 

§ 23. (1) Die Bundesschuldverschreibungen 
(§ 22) sind mit jährlich 4 vom Hundert zu ver­
zinsen und innerhalb von 20 Jahren, beginnend 
mit dem Jahr 1956, zu tilgen. 

(2) Die Zinsen werden iin nachhinein jeweils 
am 1. Mai und 1. November fällig. Die erste 
Zinsenfälligkeit tritt. am 1. Mai 1956 ein und 
umfaßt die Zeit vom 1. Jänner 1955 bis 30. April 
1956. 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen hat 
für die Bundesschuldversmreibungen der Serie I 
einen Tilgungsplan aufzustellen, der für jedes 
Tilgungsjahr die gleiche, Zinsen und Tilgung um­
fassende Annuität vorzusehen hat. Die Bundes-

2 
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schuldverschreibungen der Serie II sind jährlich 
mit einem Zwanzigstel des begebenen Nenn­
betrages, mindestens aber mit ein'em Betrag zu 
tilgen, der 1 vom Hundert der im vorange­
gangenen Geschäftsjahr im direkten inländischen 
Lebensversicherungsgeschäft erzielten Prämien­
einnahmen entspricht. 

(4) Die Tilgung hat jährlich zum 1. Mai, erst­
malig zum 1. Mai 1956 zu erfolgen. Die Til­
gungsbeträge sind nach dem Besitzstand an Bun­
desschuldverschreibungen jeder der beiden Serien 
am Tilgungstage aufzuteilen. Der Bund ist be­
rechtigt, die Bundesschuldverschreibungen jeder­
zeit zur Gänze oder zum Teil zur Barrückzahlung 
zum Nennwert aufzurufen. 

(5) Die gemäß § 24 eingelieferten Bundesschuld­
verschreibungen sind auf die im Tilgungsplan 
vorgesehenen Tilgungsquoten" anzurechnen. So­
weit die eingelieferten Bundesschuldverschreibun­
gen das Ausmaß der laufenden Tilgungsquote 
übersteigen, sind sie der zusätzlichen Tilgung zu­
zuführen. 

§ ,24. (1) Als Beitrag für die Vergütung der 
Mehrleistungen durch den Bl,md (§ 18) haben die 
Versicherungsunternehmungen, die solche Mehr­
leistungen vergütet erhalten, vom Jahre 1955 
an jährlich 1 vom Hundert der im vorange­
gangenen Geschäftsjahr im direkten inländischen 
Lebensversicherungsgeschäfte erzielten Prämien­
einnahmen so lange an den Bund zu entrichten, 
bis ein Gesamtbetrag von 45 Millionen Schilling 
erreicht ist. Die Entrichtung dieses Beitrages kann 

" durch Hingabe von Bundesschuldverschreibungen 
der Serie II zum Nennwert oder in barem er­
folgen. 

(2) Hat-eine Versicherungsunternehmung eine 
Forderung gemäß § 19 gegen den Bund er­
worben, so hat sie einen Betrag in der Höhe 
dieser Forderung, höchstens jedoch im Ausmaße 
des Eigenkapitals 1944 (§ 19) in Bundesschuld­
verschreibungen der Sede I oder in barem an den 
Bund abzuführen." Diese AbJuhr hat nach einem 
vom Bundesministeriu~ für Finanzen zu ge­
nehmigenden Plan längstens in 15 Jahren statt­
zufinden. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 entrichteten Beträge 
sind steuerlich als Betriebsausgaben zu behandeln. 

(2) Ergibt sich auf Grund der Rekonstruk­
tionsbilanz ein Einkommen (Ertrag), worauf 
ein niedrigerer Betrag an Körperschaftssteuer 
samt Zuslchlägen und Gewerbesteuer samt Zu­
schJägen entfallen würde als auf die genannten 
Steuern für die Geschäftsjahre 1945 bis ein­
schließlich 1954 vorgeschrieben wurde, so sind 
die genannten Steuern für das besondere 
Geschäftsjahr (Abs. 1) mit dem Betrage der Vor­
schreibung festzusetzen. 

(3) Eine nachtriiglilche Festsetzung oder B.erich­
tigung der Vermögensteuer, des Besatzungs­
kostenbeitrages vom Vermögen, der Auf­
bringungsumhge, der Vermögensa:bgabe, der 
Vermögenszuwachsabgabe und der Gewerbe­
steuer nach dem Gewerbekapital für Stichtage 
oder Veranlagungszeiträume, die vor dem Stich­
tage der Rekonstruktioll'5'bilanz liegen, findet 
nicht statt; sind Zahlungen für die genannten 
Abgaben g.eleistet worden, werden diese nicht 
erstattet. 

§ 26. (1) Versicherungsunternehmungen können 
in der RekonstruktionsbiIanz aus einem al~fäl­
ligen Gewinn zur Deckung der besonderen 
Ge5'chäftsrisken steuerfrei eine Rücklage bis ~ur 
Höhe von 10 vom Hundert der Eig.enbehalts­
prämie des Kalenderjahres 1954 bilden. 

(2) Versicherungsunternehmrungen können in 
den auf den Stichtag der Aufstellung der Rekon­
sttuktionsbilanz unmittelbar folgenden zehn 
Geschäftsjahren jeweils bis zu 20 vom Hundert 
des Gewinnes dieser Rücklage steuerfrei zu­
weisen. Eine Zuweisung an die steue.rfrei gebil­
dete RückIage hat jedoch zu unteflblei'ben, wenn 
sie 10 vom Hundert der Eigenbehaltsprämie des 
Rechnungsjahres erreicht. 

(3) Gewinn' im Sinne der Abs. 1 und 2 ist der 
um eine allfäUige RÜckstellung für die Gewinn­
beteiligung oder Beitragsrückgewähr erhöhte 
steuerpflichtige Gewinn. Eine allfällige Gewerbe­
steuerrücksteUung list von dem na.ch Dotierung 
der Rücklage nach Abs. 1 und 2 verbleibenden 
Gewinn zu berechnen. 

(4) Die Rücklage (Ahs. 1 und 2) darf nur zum 
Ausgleich von Wertminderungen und zur 
Deckung vo"n sonstigen Verlusten verwendet 
werden; sie ist in der Bilanz gesondert ausrzu­
weisen. Der Verwendung dieser Rücldage steht 

§ 25. (1) Für Versicherungsunternehmungen, die nicht entgegen, daß freie zum Ausgleich von 
eine Rekonstruktionsbilanz gemäß § 17 Abs. 1 Wertminderungen und zur Deckung von 
aufsteHen, gilt der Zeitraum vom Beginn des sonstigen Verlusten bestimmte Rücklagen vor­
Ges,chäftsjahres 1945 bis zum Ende des handen sind. Bei der Feststellung des zulässigen 
Geschäftsjahres 1954 als ein besonderes Ge- Verhältnisses der Dotierung der gesetzlichen 
schäftsjahr im Sinne des § 5 Abs. 2 Körper- Rücklage und der Dotierung freier und zweck­
scllaftssteuergesetz. Der Besteuerung des Ein- gebundener RückIagen gemäß § 12 Abs,. 3 und 5 
koinmens ist beiallen Versicherungsunter- des Schillingeröffnungsbilanzengesetzes bleibt 
nehmungen (§ 1), welche eine Rekonstruktions- diese Rücklage außer Betracht. 
bilanz gemäß § 17 Albs. 1 aufstel1en, das § 27. Rückstellungen für die Gewinnbeteili­
Ergebnis der Rekonstruktionsbilanz zugrunde I gung oder Beitragsrückgewähr zugunsten der 
zu legen. Versicherten, die in der Bilanz zu Beginn des Ge-
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schäftsjahres 1945 enthalten sind, sind in der Re­
konstruktionsbilanz steuerfrei der gesetzlichen 
Rücklage zuzuführen. EineDotierung dieser Rück­
stellungen darf in der Rekonstruktionsbilanz nur 
erfolgen, sofern darin sämtliche Schulden und 
andere Rückstellungen voll bedeckt sind. 

§ 28. Die Versicherungsunternehmungen sind 
verpflichtet, an den Bund die der Bedeckung von 
Verpflichtungen aus Lebensversicherungsverträ­
gen gewidmeten verbrieften und nicht verbrief­
ten Forderungen gegen das Deutsche Reich sowie 
die Obligationen des Versicherungs fonds Berlin, 
sämtliche mit den nicht eingelösten. Zinsscheinen, 
abzuführen. Die Abfuhrverpflichtung ist mit dem 
Reichsmark-Nennwert begrenzt, der dem Schil­
lingbetrag entspricht, um den sich die Verbind­
lichkeiten der Versicherungsunternehmung zu­
folge Kürzung ihrer vertraglichen Leistungen 
gemäß § 6 vermindern. 

§ 29. Der in § 21 genannte Hilfsfonds ist ver­
pflichtet, sämtliche in seinem Besitz befindlichen 
Werte der in § 28 angeführten Art an den Bund 
abzuliefern. 

§ 30. Das Bundesministerium für Finan~en 
überprüft die Höhe des Rekonstruktionsverlustes 
(§19) und der Mehrleistungen der Lebensver­
sicherungsunternehmungen (§ 18). Es kann sich 
dazu eigener Organe sowie von ihm zu bestim­
mender Kontrolleinrichtungen bedienen. Die Ko~ 
sten der überprüfung bilden einen Bestandteil 
der Kosten der Versicherungsaufsicht. Das Bun­
desministerium für Finanzen und die von ihm 
bestimmten Prüfungsorgane können vori den 
Versicherungsunternehmungen alle Auskünfte, 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig oder 
zweckmäßig sind, verlangen und deren Richtig­
keit durch Einsichtnahme in die Bücher der Ver­
siclIerungsunternehmungen überprüfen .. 

ARTIKEL V. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 31. § 36 Abs. 1 des Schillingeröffnungs­
bilanzengesetzes gilt nicht für Versicherungsunter-
nehmungen. . 

§ 32. Die zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erforderlichen Rechtsgeschäfte, Schrifte~ 
und Amtshandlungen sind von den bundesgesetz­
lich geregelten Abgaben, den Bundesverwaltungs­
abgaben sowie den Gerichts- und Justiz-Verwal­
tungsgebühren befreit. 

§ 33. Auf das Verfahren finden, soweit dieses 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die Vor­
schriften des Allgemeinen Verwaltungsverfah­
rensgesetzes - A VG. - 1950 Anwendung. 

§ 34. Die für öffentliche Abgaben geltenden 
Vorschriften über die Vollstreckbarkeit, den 
Säumniszuschlag und die Verjährung des Einfor· 
derungsrechtes finden auf die gemäß § 24 ab zu-
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führenden Beträge sinngemäß Anwendung. Mit 
der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehene 
Zahlungsaufträge des Bundesministeriums . für Fi­
nanzen sind Exekutionstitel im Sinne der Exe­
kutionsordnung. . 

§ 35. Die Bestimmungen· des § 1 Abs. 1 Z. 1 des 
Bundesgesetzes vom 2. Juli 1947, BGBl. Nr. 193, 
über die Zulässigkeit der gerichtlichen Geltend­
machung verjährter Rechte, in der Fassung der 
Fristengesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 90, finden 
auf die Geltendmachung von Rechten aus Ver­
sicherungsverträgen durch und gegen Versiche­
rungsunternehmungen nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Wirksamkeitsbeginn dieses Bun­
desgesetzes keine Anwendung. 

§ 36. Artikel I des Versicherungs überleitungs­
gesetzes vom 13. Juni 1946, BGBl Nr. 108, wird 
insoweit aufgehoben, als er die Errichtung einer 
Versicherungsverrechnungsstelle verfügt. 

§ 37. Die Bestimmungen des § 26 und des § 27. 
zweiter Satz, finden auf die kleineren Versiche­
rungsvereine auf Gegenseitigkeit, die keine Re­
konstruktionsbilanz aufstellen, mit der Maßgabe 
Anwendung, daß an Stelle der Rekonstruktions- 0 

bilanz die Bilanz über das Jahr 1954 tritt. Glei­
ches gilt für sonstige Versicherungsunternehmun­
gen, die nach dem 7 .. Mai 1945 im Inland zulp. 
Geschäftsbetrieb zugelassen wurden. Sie könnell 
in der Bilanz zum 31. Dezember 1953 ausgewie­
sene Rückstellungen für Gewinnbeteiligung od~t" 
Beitragsrückgewähr in der Bilanz über das Jahr 
1954 steuerfrei der Rücklage gemäß § 26 Abs. 1 
zuführen. 

ARTIKEL VI. 

Änderung des Währungsschutzgesetzes. 

§ 38. Der § 13 des Währungsschutzgesetzes, 
BGBl. Nr. 250/1947,' erhält die nachstehende 
Fassung: 

,,(1) Physische Personen, die Ansprüche aus Le­
bensversicherungsverträgen auf Kapitalleistungen . 
zufolge Eintrittes des Versicherungsfalles erwer­
ben, können, sofern für sie die Voraussetzungen 
des folgenden Abs. 2 und des § 13 Abs. 1 Punkt 1 
lit. ades Schilling gesetzes, StGBl. Nr. 231/1945, 
vorliegen, binnen zwei Monaten nach Fällig­
werden des Anspruches bei dem für sie zustän­
digen Finanzamt beantragen, daß ihnen der Bund 
den Betrag, um den die Versicherungsleistung 
nach diesem Bundesgesetz gekürzt worden iSI:, 
jedoch nicht mehr als 2500 S und, wenn ihr Haus­
halt aus mehr als zwei Personen besteht, nicht 
mehr als 3500 S einmalig auszahlt. 

(2) Den Antrag nach Abs. 1 können nur solche 
physische Personen stellen, die nach dem Inhalt 
des Versicherungsvertrages bereits am 1. Jänner 
1955 bezugsberechtigt gewesen sind oder nachher 
an Stelle der damals bezugsberecl1tigten, aber in­
zwischen verstorbenen Person während der Ver­
sicherungs dauer die Bezugsberechtigu~g erworben 
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ARTIKEL VII. haben. Bei auf den überbringer lautenden Ver­
sicherungspolizzen kann dieser nur dann einen 
Antrag nach Abs. 1 stellen, wenn der Versiche- Schlußbestimmungen. 
rungsnehmer bel Eintritt des Versicherungsfalles § 39. Es werden aufgehoben: 
zum überbringer in einem besonderen sittlichen 1. Mit Wirksamkeitsbeginn . dieses Bundes-
Verpflichtungsverhältnis stand.\ gesetzes: 

(3) Das Zutreffen der Voraussetzungen des § 13 a) Artikel II des Versicherungsüberleitungs-
Abs. 1 Punkt 1 lit. ades Schillinggesetzes ist gesetzes, BGBl. Nr. 108/1946, in der Fas-
durch eine Bestätigung der zuständigen Bezirks- sung des Währungsschutzgesetzes, BGBl. 
verwaltungsbehörde, in Wien des zus~ändigen Nr. 250/1947, der Versicherungsüberlei-
magistratischen Bezirksamtes, nachzuweisen. Zum tungsgesetznovelle 1951, BGBl. Nr. 77, und 
Nachweis des Kürzungsbetrages der Versicherung der Versicherungsüberleitungsgesetznovelle 
und der Bezugsberechtigung ist dem Finanzamt B BI . 1954, G . Nr. 67, 
eine Bestätigung der Versicherungsunternehmung 
vorzulegen. b) die Versicherungsüberleitungsverordnungen 

(4) Bei Versicherungsverträgen, die gemäß den BGBl. Nr. 115/1946, BGBl. Nr. 43/1947, 
Kundmachungen BGBl. Nr. 178/1936, 324/1936, BGBl. Nr. 238/1947, BGBl. Nr. 85/1951, 
325/1936 und 326/1936 an die österreichische BGBl. Nr. 35/1952, BGBl. Nr. 226/1952, 
Versicherungs-A. G. übertragen worden sind, 2. mit Wirkung vom 8. Mai 1945 die Verord-

.kann, sofern der Versicherungsfall vor dem Wirk· . nung über die Errichtung eines Versicherungs­
samkeitsbeginn dieses Bundesg<;,setzes eingetreten fonds vom 10. März 1939, Deutsches Reichs­
ist, der Antrag nach Abs. 1 binnen zwei Mo- gesetzblatt I, Seite 569, soweit sie noch. in Gel­
naten, nachdem der Versicherer die betreffende tung steht. 
Versicherung endgültig abgerechnet hat, gestellt 
owerden. Das gleiche gilt bei Versicherungsver- § 40. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Ok-
trägen, für die bei Wirksamkeitsbeginn dieses tober 1955 in Kraft. 
Bundesgesetzes ein Zahlungsverbot gemäß § 89 (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
des Gesetzes über die Beaufsichtigung der pri- ist das Bundesministerium für Finanzen, hinsicht­
vaten Versicherungsunternenmungen und Ba\!- lich des § 32 bezüglich der Gerichts- und Justiz­
sparkassen in der Fassung des Knderungsgesetzes verwaltungsgebühren das Bundesministerium für 
vom 5. März -1937, RGBl. I, Seite 269, besteht. Justiz betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

I. ALLGEMEINER TEIL. 

1. Ursachen der Verluste der Versicherungsunter­
nehmungen (VU.). 

Um ihre Aufgabe, einen künftigen ungewissen 
Geldbedarf zu decken, erfi,illenzu können, müs­
sen die VU. bedeutende Geldmittel bereithalten 
und in zinstragenden Vermögenswerten anlegen. 
Durch die Gewährung von Versicherungsschutz 
übernehmen sie ein \Vagnis, dessen Durchschnitts­
ausmaß zwar auf lange Sicht ziemlich verläßlich 
abgeschätzt werden kann, das aber in den einzel­
nen Jahren, wie jede Zufallsgröße, beträchtlichen 
SChwankungen ausgesetzt ist. Die eingehobenen 
Versicherungsbeiträge (Prämien) entsprechen dem 
Durchschnittsmaß des Wagnisses; für die unver­
meidlichen Schwankungen muß aber durch ein 
Grundkapital sowie durch Rücklagen oder Rück­
stellungen, welche aus Überschüssen in günstigen 
Geschäftsjahren gebildet werden können, vorge­
sorgt werden. In der Lebensversicherung kommt 
dazu, daß die meisten Versicherungsverträge 
Sparcharakter haben und bei diesen der überwie­
gende Teil der Prämien - wie Spareinlagen bei 
Kreditunternehmungen (KU.) -: in der soge­
nannten Prämienreserve angesammelt und ver­
zinst werden. muß. 

Die VU. hatten bei Kriegsende 1945 hunderte 
Millionen Reichsmark nach diesen Grundsätzen 
angesammelter Vermögenswerte zu verwalten; 
alle Passiven - also auch Eigenkapital, Rückstel­
lungen und vor allem die Prämienreserven in der 
Lebensversicherung - waren damals voll be­
deckt. Ein Großteil der Bedeckung bestand aber 
in Reichswerten, die in der Zeit des Großdeut­
schen Reiches erworben werden mußten und mit 
dessen Zusammenbruch wertlos geworden' sind. 
AuCh Häuser und Hypotheken wurden durch 
Kriegsereignisse in ihrem Werte stark betroffen. 
Schließlich dürfen die Verluste nicht unerwähnt 
bleiben, die durch Beschlagnahme ausländischer 
Z weigbetriehe, in denen Vermögensüberschüsse 
steckten, und durch die Vernichtung von Ar­
chiven entstanden, deren Wiederherstellung müh­
sam und kostspielig war. 

In den Jahren seit Kriegsende entstanden den 
VU. noch weitere Verluste, die eine allmähliche 

Heilung des schwer verwundeten Versicherungs­
wesens sehr verzögerten. Bei der Währungs­
umstellung wurden den VU. 60% ihrer Gut­
haben bei KU. abgeschöpft (ungefähr ein Zehntel 
ihres Vermögens), ihre Bank- und Sparkassen­
einlagen blieben bis 1947 zinsenlos, die Miet­
erträgnisse aus kriegsbeschädigten Häusern san­
ken oder entfielen. Lange Zeit bestand auch keine 
Möglichkeit zu neuer Vermögensveranlagung mit 
entsprechender Verzinsung. Am schwerwiegend­
sten waren aber die wiederholten Lohn~ und 
Preis abkommen, welche die Verwaltungskosten 
der vu. jäh erhöhten, während die Prämienein­
nahmen, aus deren Zuschlägen die Kosten zu 
decken sind, dieser Aufwärtsentwicklung nur sehr 
langsam nachfolgten. Insbesondere in der Lebens­
.versicherung haben wertmäßig die Prämien nicht 
einmal die Hälfte der Prämien des Jahres 1944 
erreicht. 

Von allen Versicherungszweigen ist die Lebens­
versicherung von den Kriegs- und Nachkriegs­
verlusten am schwersten betroffen worden. Die 
oft geäußerte Meinung, die Lebens-VU. müßten 
sich doch in den neun Jahren seit Kriegsende be­
reits "erholt" haben und daher ihre Leistungen 
ungekürzt erbringen können, ist völlig irrig. Sie 
haben die größten Verluste erlitten und alle eine 
Gesundung hemmenden Umstände haben sich bei 
ihnen am stärksten ausgewirkt. Um auch nur die 
bisherigen begrenzten Versicherungs leistungen er~ 
bringen zu können, bedürfen sie der Hilfe aus 
öffentlichen Mitteln. Denn sogar die begrenzten 
Zahlungen, die sie seit Kriegsende erbracht haben, 
übersteigen ihre eigene Kraft. Das vorliegende 
VWG., welches den VU. aus öffentlichen Mitteln 
die zur Wiederherstellung geordneter Betriebs­
verhältnisse erforderliche Mindesthilfe bdngen 
soll, betrifft daher vorwiegend die Lebensversiche­
rung. 

2. Die Maßnahmen se.it Kriegsende. 

Unmittelbar nach Kriegsende war der Umfang 
der Verluste, welche die VU. erlitten hatten, noch 
nicht klar zu übersehen. Es stand jedoch fest, daß 
sie ihre vertragsmäßigen Leistungen nicht in vol­
lem Ausmaß erfüllen können, und daß es unbillig 
wäre, die notwendigen Leistungskürzungen für 
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die einzelnen VU. ihren zufälligen, größeren oder 
kleineren Verlusten entsprechend verschieden 
festzusetzen. Eine einheitliche Regelung für sämt­
liche VU., . welche ausnahmslos voll bedeckt 
waren, ehe sie die Kriegsverluste betrafen, war 
schon damals und ist auch heute im vorliegenden 
VWG. der leitende Gedanke für die Neuordnung. 

Nachdem das Schillinggesetz, StGB!. Nr. 231/ 
1945, in § 13 Abs. 2 nur bescheidene Anzahlun­
gen, vorwiegend in Notstandsfällen, gestattet 
hane, brachte das Versicherungsüberlei tungsgesetz 
(VÜG.). BGBt. Nr. 108/1946, die erste zusam­
menfassende Regelung der zulässigen Zahlungen 
in der Vertragsversicherung. Dieses Bundesgesetz 
wurde durch zwei Novellen, BGBI. Nr. 77/1951 
und BGB!. Nr. 67/1954 und sechs Verordnungen 
(VüV.), BGBI. Nr. 115/1946, BGB!. Nr. 43/1947, 
BGBL Nr. 238/1947, BGB!. Nr. 85/1951, BGBI. 
Nr. 35/1952 und BGBI. Nr. 226/1952, ergänzt. 
Schrittweise wurden die zulässigen Zahlungen er­
weitert. Vollzahlung der Versicherungsleistungen, 
die in der Kranken- und Hagelversicherung vom 
Anfang an vorgesehen war, wurde für alle Ver­
sicherungszweige, mit Ausnal).me der Lebens-ver­
sicherung, bereits durch die Zweite VOV., BGB!. 
Nr. 43/1947, im Jänner 1947 gestattet. Besondere 
Zahlungseinschränkungen für Personen, auf die 
das Verbotsgesetz, StGBI. Nr. 13/1945 Anwen­
dung findet, wurden durch § 13 Abs. 1 lit. b 
des Währungss-chutzgesetzes (WSchG.), BGB!.. 
Nr. 250/1947, und solche für Staatsangehörige 
des Deutschen Reiches durch die VÜG.-Novelle 
1954, BGBL Nr. 67, aufgehoben. 

Aber auch die zulässigen Leistungen in der Le­
bensversicherung wurdeg.. verbessert. Entscheidende 
Bedeutung hat hier die Dritte VÜV., BGB!. 
Nr. 238/1947, welche die unbefriedigende, nur 
als kurzfristige übergangsmaßnahme gedachte 
Regelung des VOG. durch eine versicherungstech­
nisch einwandfreie und gerechte Festsetzung der 
zulässigen Leistungen ersetzte. 

Rentenversicherungen sowie Kapitalversiche­
rungen auf kleine Summen sind besonders begün­
stigt worden. Schließlich kann das Finanzamt 
nach § 13 Abs. 2 des WSchG. in Notstandsfällen 
bei gekürzt ausgezahlten Lebensversicherungen 

.eine zusätzliche Zahlung freigeben. 

3. Die Versicherungsleistungen in der Lebensver­
sicherung nach dem VWG. 

Das VWG. schließt sich im wesentlichen an die 
derzeit geltende Regelung an. Die vertragsmäßi­
gen Leistungen werden nur bei Verträgen, die 
vor dem 1. Jänner 1946 abgeschlossen wurden, 
gekürzt. Haben jedoch die Versicherungsnehmer 
ihre vertraglichen Verpflichtungen seit dem 
1. Jänner 1946 voll erfüllt, dann sind Kapital­
summen bis 1000 Sund Monatsrenten bis 500 S 
von der Kürzung ausgenommen und außerdem 
erhebliche Mehrleistungen möglich, deren Aus-

maß mit der Zahl der seit 1. Jänner 1946 bezahl­
ten Prämien anwächst. 

Die Grundregelung stammt aus der Dritten 
VüV., BGBI. Nr. 238/1947, und ist in den § 6 des 
VWG. übernommen. Sie besagt, daß alle seit 
1. Jänner 1946 erworbe.nen Ansprüche voll 
(1000/0), die vorher erworbenen Ansprüche mit 
400/0 zu erfüllen sind. Die bis 1. Jänner 1946 er­
worbenen Ansprüche werden also um 60% ge­
kürzt. Die Kürzung trägt der Tatsache Rechnung, 
daß die Lebens-VU. im Durchschnitt rund 60% 
ihrer seinerzeitigen Bedeckungswerte der Prä­
mienreserven verloren haben. Die Kürzung ent­
spricht der Regelung der Einlagen aus der Z;:it 
vor 1945 - die Prämien reserve stellt wirtschaft­
lich ein Sparguthaben des Versicherungsnehnlers. 
dar -, von denen auch 60% durch das WSchG. 
abgeschöpft wurden; die Versicherungsnehmer 
erhalten aber die verbliebenen 40% nicht in Bun­
desschuldverschreibungen 1947, sondern in 
barem. Berücksichtigt man noch die Mehrleistun­
gen, die nach § 8 und § 38 des VWG. möglich 
sind, so muß man die vorliegende Regelung wohl 
als sozial gerecht bezeichnen. 

Das VWG. sieht die Umwandlung noch be­
stehender Fremd- und Goldwährungsversicherun­
gen auf Schillingwährung vor (§ 11), da den VU. 
die zur Bedeckung solcher Versicherungeri erfor· 
derlichen Devisen oder Goldwerte nicht bei­
gestellt werden können·. 

Die Regelung gilt einheitlich für alle vor dem 
1. Jänner 1946 abgeschlossenen Versicherungen. 
also auch für die Versicherungen des Altbestandes 
(Phönixstocks) der Osterreichischen Versiehe­
rungs-A. G. (OVAG.) und für die Versicherungen 
der inländischen Geschäftsstellen deutscher VU., 
für die besondere Zahlungs beschränkungen erc 
lassen worden sind. 

Die Einzelheiten der endgültigen Regelung 
werden im besonderen Teil dieser Erläuterungen 
zu den §§ 6 bis 16 besprochen. Da viele VU. 
Versicherungen . sowohl im Inland als auch im 
Ausland (wobei dieser Begriff durch die Schaf­
fung des Großdeutschen Reiches Wandlungen 
unterworfen war) abgeschlossen haben, die Re­
gelung des Artikels III primär aber nur für den 
inländischen Versicherungsbestand Anwendung 
finden kann, mußte der Begriff "inländischer Ver:­
sicherungsbestand" in Artikel II umschrieben 
werden. 

4. Rekonstruktionsmaßnahmen. 

Seit Ende des Geschäftsjahres 1944 haben di.! 
VU. - mit Ausnahme der vier seit 1946 neu 
g~gründeten - keine satzungsmäßigen Bilanzen 
(Handels- und Steuerbilanzen) aufgestellt. Sie 
hatten lediglich dem Bundesministerium für Fi­
nanzen jährlich nach bestimmten Richtlinien auf­
gestellte Ausweise und einfache statistische An­
gaberi vorzulegen, um dem Ministerium den zur 
Ausübung der Versicherungsaufsicht notwendigen 
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Einblick in die Geschäftsgebarung zu ermögli­
chen. Eines der Hindernisse, die der Aufstellung 
satzungsmäßiger Bilanzen entgegenstanden, war 
die Unklarheit über das endgültige Ausmaß der 
zu erbringenden Versicherungsleistungen. 

Das VWG., das darüber Klarheit schafft, gibt 
nun den VU., die bereits am 11. März 1938 in 
Osterreich Zum Geschäftsbetrieb zugelassen 
waren, die Möglichkeit, für den zehnjährigen 
Zeitraum von 1945 bis 1954 eine einheitliche Re·· 
konstruktionsbilanz (RB.) aufzustellen. An die 
RB. soll sich die Schillingeröffnungsbilanz (SEB.) 
nach dem geplanten Schillingeröffnungsbilanzen­
gesetz anschließen, welche dann den Ausgangs­
punkt für die künftigen satzungsmäßigen Bilan­
zen zu bilden hat. Vu., denen die deutschen Be­
hörden in der Zeit vom 13. März 1938 bis zum 
8. Mai 1945 die Tätigkeit in Osterreich gestattet 
haben, können keine RB. aufstellen; für sie gilt 
eine Sonderregelung nach § 20 des VWG. Auch 
für die seit 1946 neu gegründeten VU. kommt 
eine RB. nicht in Frage. 

Die vu. haben nach d€m VWG. in der Le­
bensversicherung die Grundleistung (nach § 6), 
in allen anderen Versicherungszweigen die volle 
vertragliche Leistung aus eigenen Mitteln zu er­
bringen. Die Mehrleistungen, die in der Lebens­
versicheru)1g - im wesentlichen aus sozialen 
Gründen - neben der Grundleistung zu bezah­
len sind, sollen den VU. vom Bund ersetzt wer­
den, gleichviel, ob sie bei Wirksamkeitsbeginn des 
VWG. bereits bezahlt waren (Mehrleistungen A) 
oder erst künftig zu bezahlen sein werden (Mehr­
leistungen B). Die Mehrleistungen A sind mit 
ihrem Nennbetrag, die Mehrleistungen B, die erst 
im Laufe der kommenden Jahre zahlbar werden, 
mit ihrem versicherungstechnischen Barwert in 
die RB. als Aktivum einzusetzen. Für die Mehr­
leistungen A stellt der Bund den VU. Bundes 
schuldverschreibungen der Serie II (BS. II) im 
gleichen Nennwert Zur Verfügung. Die Mehr­
leistunge.n B sind als eine Forderung an den Bund 
auszuweisen. Sie vermindern sich in den künf­
tigen Bilanzen auf den jeweiligen Versicherungs­
barwert der noch nicht ausgezahlten Mehrleistun­
gen. Der gleiche Betrag, der für die Mehrleistun­
gen B im Aktivum der RB. oder einer künftigen 
Bilanz aufscheint, ist von den VU. in die Prä­
mienreserve einzubeziehen, da er den versiche­
rungstechnischen Barwert einer künftigen Ver­
pflichtung darstellt. Den VU. werden die tat-

. sächlich bezahlten Mehrleistungen B vom . Bund 
im nachgewiesenen Ausmaß laufend - etwa vier­
teljährlich - in barem vergütet. Die jährlichen 
Barzahlungen des Bundes werden zwar höher 
sein als die jährliche Verminderung der unver­
zinslichen Forderungen für die Mehrleistungen B, 
erfordern aber weniger Bundesmittel als eine 
Verzinsung' und Tilgung dieser Forderungen er­
fordert hätte; auch werden dadurch Gewinne 
oder Verluste der VU. vermieden, die sich aus 
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Abweichungen zwischen den tatsächlichen und 
den vorausberechneten Mehrleistungen B erg~ben 
können. 

Nach Einsetzung dieser Aktiv- und Passivpost 
für die Mehrleistungen in der Lebensversicherung, 
von denen nur die Aktivpost für die Mehrleistun­
gen A das Bilanzergebnis beeinflußt, wird die 
RB., wenn das Eigenkapital (Grund- oder Stamm­
kapital, nebst Rücklagen) und die Pensions rück­
stellungen nach dem Stand vom 31. Dezember 
1944 unverändert ausgewiesen werden, bei 
einigen VU. noch einen Fehlbetrag aufweisen. 
Ohne Beseitigung eines solchen Fehlbetrages wäre 
der Bestand der VU. nicht gesichert. Das VWG. 
sieht nun vor, daß die VU. vom Bund die Bei­
stellung von Bundesschuldverschreibungen der 
Serie I (BS. I) in solcher Höhe verlangen können, 
daß dadurch das Gleichgewicht zwischen Aktiven 
und Passiven wieder hergestellt wird. Dies kann 
aber riChtig nur erzielt werden, wenn nicht die 
Buchwerte der Aktiven und Passiven, wie sie in 
der RB. aufscheinen, sondern deren tatsächliche 
Werte im Zeitpunkt der Rekonstruktion berück­
sichtigt werden. Zur Ermittlung des angemes­
senen Betrages der beizustellenden BS. I wird 
daher eine Neubewertung der Aktiven und Pas':' 
siven vorzunehmen sein. Das Bundesministerium 
für Finanzen wird hiefür durch Verordnung Be­
wertungsbestimmungen erlassen müssen, die im 
wesentlichen den Grundsätzen des geplanten 
Schillingeröffnungsbilanzengesetzes entsprechen 
werden, den besonderen Verhältnissen bei den 
VU. aber Rechnung tragen und insbesondere 
nicht bloß Höchstsätze, sondern auch Mindest­
sätze für die Bewertung festsetzen müssen. 

Auf Grund dieser Neubewertung werden BS. I 
nur an wenig€ VU., die bloß oder auch die Le­
bensversicherung betreiben, auszugeben sein. Den 
Hauptteil- voraussichtlich ,mehr als 90% der 
BS. I - wird die österreichische Versicherung­
A. G. (öV AG.) zu erhalten haben, welcher die 
großen Versicherungsbestände der Lebensver­
sicherungs-Gesellschaft Phönix und deren Kon­
zernunternehmungen, die im Jahre 1936 not­
leidend wurden, übertragen worden sind, die sie 
jetzt als ihren sogenannten Altbestand führt. Die 
Bedeckungswerte für di,esen Altbestarid, welche 
hauptsächlich in Obligationen des Versicherungs­
fonds Berlin bestehen; sind nahezu zur Gänze 
wertlos geworden, so daß die ÖVAG. in der RB. 
auch nach der Neubewertung ihrer Aktiven und 
Passiven eine sehr hohe Unterdeckung aufweisen 
wür·de. 

Die BS. I und II werden mit 4% jährlich zu 
verzinsen und innerhalb von 20 Jahren zu tilgen 
sein. Für die BS. I sind 20 gleichhohe Annuitäten, 
für die BS. II jährliche Tilgungsbeträge in der 
Höhe eines Zwanzi.gstels des begebenen Nenn­
wertes, mindestens von 10/0 der direkten Prä­
mieneinnahme in der Lebensversicherung vor­
gesehen. Der Bund kann die Tilgung der bei den 
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Serien beschleunigen und wird dies bei den BS. I, 
die hauptsächlich im Besitz der OVAG. sein 
werden, schon in den ersten zwei Jahren tun 
müssen, weil dieser VU. andernfalls für die be­
deutenden Nachzahlungen -für Versicherungen 
ihres Altbestandes, für welche sie bisher nichts 
oder weit weniger als die nunmehrige Grund­
leistung bezahlt hat, die notwendigen Barmittel 
fehlen würden. VU., die BS. I erhalten, werden 
den Nennbetrag der erhaltenen -Stücke, höchstens 
aber den Betrag ihres Eigenkapitals am Ende des 
Jahres 1944, in längstens 15 Jahren nach einem 
bestimmten Plan abzahlen müssen. 

Die VU., die für ihre bisherigen Mehrleistun­
gen in der Lebensversicherung BS. 11 erhalten, 
werden durch die Kürzung ihrer vertraglichen 
Leistungen ~uf die nunmehrige Grundleistung 
von einem Teil ihrer V erbindlichkei ten endgültig 
befreit. Bis zur Höhe dieser V.erminderung ihrer 
Verbindlichkeiten haben sie dem Bund ihre For­
derungen an das Deutsche Reich oder den Ver­
sicherungsfonds Berlin, soweit sie Deckungswerte 
waren, abzuliefern. Außerdem haben diese vu. 
zur teilweisen Abdeckung der Kosten der Mehr­
leistungen dem Bund einen Beitrag von 45 Mil­
lionen Schilling zu vergüten, den sie nach Maß­
gabe ihrer Prämieneinnahmen in etwa einem 
Jahrzehnt abstatten werden. 

Da das am Ende des Jahres 1944 vorhandene 
Eigenkapital dem heutigen Geschäftsumfang der 
meisten VU. nicht mehr entspricht, können diese, 
wenn ihre RB. einen Gewinn aufweist, 100/0 der 
im Jahre 1953 vereinnahmten Eigenbehaltsprä­
mie (das ist die gesamte Prämie abzüglichder für 
Rückversicherungen abgezweigten Prämienteile) 
steuerfrei einer Rücklage für besondere Geschäfts­
risken zuweisen und diese Rücklagen aus einem 
Teil des jeweiligen Geschäftsgewinnes in den fol­
genden zehn Jahr.en, ebenfalls steuerfrei, bis auf 
10% der jeweiligen Eigenbehaltsprämie steigern. 

Auf die _ weiteren Bestimmungen des Ar­
tikels IV und der Artikel V, VI und VII wird 
bei den Erläuterungen der einzelnen Paragraphen 
im Besonderen Teil eingegangen werden. 

5. Reg~lung des Altbestandes der ÖV AG. 

Das VWG. räumt den Versicherten des Altbe­
standes die gleichen Rechte wie allen übrigen 
Versicherten ein. 

Die OV AG. erhält die volle Bedeckung für die 
nunmehr zu erbringenden Leistungen und wie alle 
anderen VU. für die vergangenen und künftigen 
Mehrleistungen. Wohl wird sie zufolge § 24 in­
nerhalb von 15 Jahren einen Betrag in der Höhe 
ihres Eigenkapitals (rund sechs Millionen Schil­
ling) abzahlen müssen. Wenn aber der Abstat­
tungsplan in den ersten zwei bis drei Jahren, in 
denen die großen Nachzahlungen erhöhte Ver­
waltungsarbeiten und -kosten verursachen wer­
den; keine Abzahlungen vorsieht, werden der 

OV AG. aus dieser Verpflichtung bei sparsamer 
Geschäftsführung voraussichtlich keine Schwierig­
keiten erwachsen. 

6. Finanzierung. 

Es liegt im Wesen der Versicherung a!s eines 
von zufälligen Ereignissen abhängigen Wirt­
schaftsbetriebes, daß auch die sorgfältigsten Be­
rechnungen keine dem tatsächlichen Geschäfts­
verlauf genau entsprechenden Ergebnisse, sondern 
bloß Abschätzungen geben können. Auch die Be­
träge, die für die Vergangenheit nachzuzahlen 
sind, können genau erst bei Durchrechnung der 
Hunderttausende von einzelnen Versicherungen 
bestimmt werden. Die Mittel, die der Bund für 
den Wiederaufbau der Vertragsversicherung auf­
zuwenden haben wird, lassen sich demnadl nur 
ungefähr angeben. Auf Grund von vorläufigen 
Aufstellungen der VU. ergibt eine vorsichtige 
Schätzung, daß der Wert der vom Bund zu über­
nehmenden Verpflichtungen 365 Millionen Schil­
ling beträgt, von denen 190 Millionen Schilling 
auf auszugebende Bundesschuldverschreibungen 
entfallen. Dazu kommt der Zinsenaufwand für 
die Schuldverschreibungen mit rund 50 Millionen 
Schilling, dem aber die Beiträge und Rückzahlun­
gen der vu. (§ 24) mit rund 55 Millionen Schil­
ling gegenüberstehen. 

11. 

BESONDERER TEIL. 

Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen des 
VWG. 

Zu § 1: 

Hier werden di~ durch das Gesetz betroffenen 
Versieherungsunternehmungen (VU.) in Anleh­
nung an das Versicherungs,aufsichtsrecht umschrie­
ben. 

Zu § 2: 

Die Beantwortung der Frage, ob eine Versiche-­
rung dem inländischen oder dem ausländischen 
Versicherungs bestande einer VU. angehört, ist 
für die Erfüllung der Verträge von entscheiden­
der Bedeutung. Sie war bis zum 11. März 1938 
niemals strittig. Erst die Zusammenfassung ver­
schiedener Territorien im Großdeutschen Reich 
schuf eine 'verwirrende Unklarheit. Der vorlie­
gende Paragraph bestimmt das Gebiet, das als I~­
land gilt, weiters den Erfüllungsort und den Ge­
richtsstand für Versicherungen des inländischen Be­
standes. Bei Versicherungen, die nicht als Ergebnis 
der Auf teilung des großdeutschen Versicherungs­
bestandes zum inländischen Versicherungs bestand 
gehören, wird die Vereinbarung eines inländi­
schen Gerichtsstandes und Erfüllungsortes aufge­
hoben. Bei Anwendung österreich ischen Rechtes 
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auf nicht zum inländischen Versicherungsbestand durch den Schlußsatz ergänzt werden, da bei um­
gehörige Versicherungen bilden die Bestimmun- gestellten oder angerechneten Versicherungen die 
gen des Artikels III die Obergrenze fii'r die Lei-· ursprüngliche Bemessungsgrundlage zu berich­
stungen. tigen sein wird, insbesondere wenn die umge­

Zu § 3: 

Allgemeine Rechtsnormen zu finden, die für 
alle Versicherungen ausnahmslos eine gerechte Be­
standszuteilung vorsehen, ist sehr schwierig, wenn 
nicht unmöglich. Stets müssen die besonderen 
Umstände des einzelnen Falles geprüft werden. 
Als Kennzeichen für die Bestandszugehörigkeit 
wählt das VWG. die Parteiabsicht bei Vertrags­
abschluß. Es stellt in diesem und im folgenden 
Paragraph gewisse Rechtsvermutungen auf, gegen 
die der Gegenbeweis erbracht' werden kann. Im 
Rechtsstreit wird das ordentliche Gericht zu ent­
scheiden haben. 

Der Wohnsitz des Versicherungsnehmers bei 
Vertragsabschluß im heutigen Ausland spricht 
gegen die Zugehörigkeit der Versicherung zum 
inländischen Bestand. Die Zugehörigkeit Zum in­
ländischen Bestand kann nicht bezweifelt werden, 
wenn die übernahme einer Versicherung in 
diesem Bestand nach dem 7. Mai 1945 ausdrück­
lich vereinbart wurde oder wenn seither Prämien 
im Inland bezahlt und von der VU. vorbehalt­
los angenommen wurden. Die gleichen Gesichts­
punkte gelten analog für die ZugehÖrigkeit zu 
einem ausländischen Versicherungsbestand. 

Zu § 4: 

Für die einzelnen: Versicherungszweige werden 
hier Tatbestände aufgezählt, die für die Zuge­
hörigkeit zum Inlandsbestand sprechen. Auch 
hier ist der Gegenbeweis möglich, aber es können 
auch Fälle, für die die angegebenen Tatbestände 
nicht gegeben sind, zum inländischen. Bestand 
gehören, wenn dies nach § 3 als Parteiabsicht an-
zunehmen ist. . 

Zu §5: 

Diese Bestimmung schützt die Vu. gegen An­
sprüche von Versicherten, Angestellten und an­
deren Gläubigern aus Verpflichtungen in den 
Ländern, in denen ihnen die Verfügung über ihre 
Versicherungsbestände und Vermögenswerte ent­
zogen worden ist. 

Zu § 6: 

Diese' Bestimmung setzt die Grundleistung in 
der Lebensversicherung fest: Kürzung des bis 
1. Jänner 1946 erworbenen Anspruchsteiles um 
60 vom Hundert, und hebt hervor, daß alle 
später abgeschlossenen Lebensversicherungen und 
alle Versicherungen in anderen Versicherungs­
zweigen voll zu erfüllen sind. Der Wortlaut ent­
spricht im wesentlichen dem § 1, Abs. 1, 2 und 4 
der 3. VüV., BGBl. Nr. 238/1947. Er mußte 

stellte oder neue Versicherung eine andere Ver­
sicherungsform oder Versicherungsdauer aufweist. 

Die versicherungstechnisch genaue Bemessungs­
grundlage (Abs. 2) ist der Reduktionswert der 
Versicherung .am 1. Jänner 1946. Die Ermittlung 
der Reduktionswerte hätte aber zeitraubende 
mathematische Berechnunge~ erfordert; außerdem 
hätte das Bundesgeset~ für Versicherungsverträge, 
die am 1. Jänner 1946 noch keine drei Jahre be­
standen haben, künstliche Reduktionswerte fest­
setzen müssen. Dazu kommt, daß die Reduktions­
werte bei den verschiedenen VU. und sogar inner~ 
halb derselben VU. nicht für alle Verträge nach 
den 'gleichen Geschäftsplänenerredmet werden, 
sodaß sich für sonst gleichartige Versicherungs­
verträge verschiedene Bemessungsgrundlagen und 
damit verschiedene Kürzungen ergeben hätter... 
Daher wurde im vorliegenden Bundesgesetz -
der 3. VÜG.Jolgend - eine einfache und einheit­
liche Rechenregel aufgestellt. Die darnach be­
stimmte Bemessungsgrundlage weicht von den 
genauen Reduktionswerten, wenn überhaupt, nur 
so wenig nach oben oder nach unten ab, daß die 
Ungenauigkeit angesichts des Vorteils einer ein­
fachen und einheitlichen Berechnung in Kauf ge­
nommen werden kann. Rechenbeispiel zur Be­
stimmung der Bemessungsgrundlage der Kürzung 
und zu einer Umwandlung der Versicherung. 

Ein 40jähriger hat eine 20jährige gemischte 
Versicherung auf 6000 S abgeschlossen und vor 
dem 1. Jänner 1946 sechs Jahresprämien bezahlt. 
Die. Bemessungsgrundlage ist 6/20 von 6000 = 

1800 S. Als sogenannter Freiteil verbleibt also 
14/20 von 6000 = 4200 S. Die Kürzung beträgt 
600/0 der Bemessungsgrundlage, das ist 0'60. 
1800 = 1080 S. Die Grundleistung ist 6000 
- 1080 = 4920 S, die allenfalls durch Mehr­
leistungen gemäß § 8 erhöht werden kann. 

Nach Bezahlung von 16 Jahresprämien soll die 
Versicherung in eine lebenslängliche Todesfall­
versidlerung umgewandelt oder auf eine solche 
Versicherung angerechnet werden. Hier muß zu­
nächst der erworbene Wert dieser Versicherung, 
also ihr Reduktionswert nach Zahlung von 16 
Jahresprämien, ermittelt werden. Er beträgt -
unter Verwendung der Rechenregel für die Be­
stimmung der Bemessungsgrundlage - 16/20 von 
6000 = 4800 S; hievon entfallen auf die Bemes­
sungsgrundlage 1800 S, a~f den freien Teil des 
Reduktionswertes 3000 S. Die versicherungstech­
nische Umrechnung dieser Beträge erfolgt im 
Verhältnis der Einmalprämie der bisherigen Ver­
sicherung (gemischte. Versicherung, Alter 56, 
Restdauer vier Jahre) zur Einmalprämie der 
neuen Versicherung (lebenslängliche Todesfallver­
sicherung, Alter 56). Im vorliegenden Falle ist 
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dieses Verhältnis 1'462 : 1, sodaß die vorstehenden 
Beträge um 46'2% zu erhöhen sind. Es ergibt sich: 

als neuer Reduktionswert 4800.1'462 = 7018 
als neue Bemessungsgrund-

lage ................ 1800. 1'462 = 2632 
als neuer freier Teil des . 

Reduktionswertes .... 3000.1'462 = 4386 
als neuer Kürzungsbetragl080. 1'462 = 1579. 
An den Rückkaufswerten der ursprünglichen 

und der umgewandelten Versicherung ändert sich 
durch die Berich tigung nich ts. 

Bei den Rentenzahlungen tritt - auch ohne 
die Mehrleistung gemäß § 8 - eine Verbesserung 
der Leistungen ein, wenn das vertragliche Aus­
maß der Monatsrente die monatliche Bemessungs­
grundlage um mehr als 150 S übersteigt. 

Abs. 3 regelt das Schicksal von Zusatzleistungen 
und Zusatzversicherungen zu Kapitalversicherun­
gen; sie sind nur dann nicht im gleichen Verhält­
nis zu . kürzen, wenn für sie eine besondere 
Risikopr~mie laufend bezahlt worden ist (zum 
Beispiel für Unfallversicherungen gegen laufende 
Prämie, nicht aber für die sogenannte Familie.n­
zusatzversicherung; nochmalige Auszahlung der 
Versicherungssumme bei Tod der Frau nach dem 
Tode des Mannes innerhalb der Versicherungs­
dauer, bei der die Zusatzprämie keine Risiko­
prämie darstellt). Die Rentenzahlungen aus Ren­
tenoptionen, die seit 1. Jänner 1946 bei Kapital­
versicherungen ausgeübt worden sind, werden 
grundsätzlich (von der Begünstigung gemäß § 8 
Abs. 2, letzter Satz, abgesehen) um den gleichen 
Satz wie die Kapitalversicherung gekürzt; der 
gleiche Grundsatz wird auf Kapitalabfertigungen 
bei Rentenversicherungen anzuwenden sein. 

Zu § 7: 

Hier sind § 1 Abs. 3 der 3. VüV., BGBl. 
Nr. 238/1947, und die 6. VüV., BGBL Nr. 2261 
1952, wörtlich übernommen. 

Zu § 8: 

Die Grundleistung nach § 6 wird für versiche­
rungstreue Versicherungsnehmer, das sind solche, 
die ihre vertragliChen Verpflichtungen seit 
1. Jänner 1946 voll erfüllt, also alle seither zahl­
baren Prämien bezahlt haben, durch Mehrlei-­
stiungen ergänzt. Die Kapitalversicherungen nicht 
versicherungstreuer Versicherungsnehmer und 
solche gegen Einmalprämie sind von Mehrlei­
stungen ausgeschlossen. Bei Teilreduktionen, 
Teilrückkäufen und bei Abschluß eines Teiles der 
Versicherung gegen Einmalprämie sind jedoch 
die Mehrleistungen für den verbleibenden Teil 
der Versicherung zul1tssig. 

Es erscheint recht und billig, den Versiche­
rungsnehmern nur soweit. sie vertragstreu blie­
ben, die Mehrleistungen über die Grundleistiung 
vorzubehalten. Denn gerade die Vertrags.treue 
der meisten Versicherungsnehmer verhinderte in 

den schweren Nachkriegsjahren den vollstän­
digen Zusammenbruch der Leben\5versicherung. 
Aber auch die nicht vertragstreuen Versiche­
rungsnehmer, die nicht aus Berechnung, sondern 
infolge Notlage die Prämienza,hlung vorzeitig 
einstellten, können zufolge § 38 bei Fortdauer 
der Notlage die Reduktionswerte ihrer Ver­
sicherung in bestimmten Grenzen voll bekom­
men; da,durch sind in rücksichtswüJ:1cligen Fällen 
Härten wohl ausgeschlossen. Auch die Ver­
sicherten gegen Einmalprämie können bei Not­
lage die" Leistungen nach § 38 in Anspruch 
nehmen. 

Die Mindestzahlungen für kleine Kapitalver­
sicherungen, bei denen soziale Bedürftigkeit an­
genommen werden kann, wurden verbessert. 
Bisher waren Versicherungssummen bis 400 S 
voll, von 400 S bis 1000 S mit dem festen Be­
trag von 400 S, ab 1000 S nur mit 40 % zu 
bezahlen. Nun~ehr sind Versicherungssummen 
bis 1000 S voll, von 1000 S bis 5000 S mit 
1000 S zuzüglich ein Viertel des Mehrbetrages 
der Versicherungssumme, oder, was dasselbe ist, 
mit ein Viertel der um 3000 S erhöhten Ver­
sicherungssumme, und erst ab 5000 S nur mit 
40 Ofo zu bezahlen. Die Ungerechtigkeit, daß 
Versicherungssummen zwischen 400 Sund 1000 S 
mit dem gleichen Betrag, nämlich 400 S, zu er­
füllen waren, ist damit beseitigt. Zum Vergleich 
seien die bisherigen und die nunmehrigen Min­
destleistungen für einige Versicherungssummen 
angeführt: 

Verskherungs-
bisher nunmehr 

SlltllIl1e 

600 • a ••••••••••••• •• ••• 400 600 
800 .................... 400 800 

1000 .................... 400 1000 
1500 ••••••••••••••• ":0 •••• 600 1125 
2000 "0 ••••••••••••••••••• 800 1250 
3000 ..................... 1200 1500 
4000 .................... 1600 1750 
5000 •••••••••• "_0 •••••••• 2000 2000 

Die dargestellte Verbesserung stellt den für 
den Versicherten ungünstigsten Fall dar. Aber 
selbst hier sind nach § 38 in Notstandsfällen 
yveitere Zahlungen des Finanzamtes möglich, 
durch welche bei Versicherungssummen bis 
4333 S, für Personen mit größerem Haushalt bis 
5666 S die volle vertragliche Leistung erbracht 
werden kann. 

Die versicherungstreuen Versicherungsnehmer, 
die ihre Prämienzahlung nach dem 1. Jänner 
1946 im vertraglichen Ausmaß fortsetzen, kom­
men bei Versicherungssummen über 1000 S mei­
stens zu einer höheren LeistiUng als. sich nach 
obiger übersicht ergibt. Die weit~re Verbes­
serung' richtet sich nach dem Verhältnis der 
Bemessungsgrundhge zur Versicheningssumme, 
sie tritt dann ein, wenn 80 010 der Bemessungs­
grundlage kleiner ist als der 1000 S üherstei-
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gende Teil der Versicherungssumme. Sieht zum 
Beispiel der Versicherungsvertrag vor, daß bei 
einer Versicherungs'summe von 3000 S 1/3 der 
Prämien vor dem 1. Jänner J 946 und 2/3 der 
Prämien nach dem 1. Jänner 1946 zahlbar sind, 
daIlJn ist 1/3 von 3000 = 1000 die Bemessungs­
grundlage. 80 % von 1000 = 800 ist kleiner als 
3000 -:-1000 = 2000, also ergibt sich eine wei­
tere Verbesserung. Im Ab- und Erlebens~all ist 
daher zu leisten: 

2/3 von 3000 S = .......... 2000 S 
1/3 von 3000 S = 1000 S 

um 60 % gekürzt, aLso... 400 S 

2400 S 
(statt 1500 Swie oben). 

Hiezu kommen noch die Mehrleistungen nach 
Abs. 1 b, deren Höhe von der Zahl der Prä­
mien abhängt, die bi·s zum Eintritt des Ver­
sicherungsfalles seit 1. Jänner 1946 bezahlt wor­
den sind. 

Die Bestimmungen desA'bs. 1 b bringen die 
entscheidenden VeJ1besserungen des vorliegenden 
Bundesgesetzes gegenuber der bisher geltenden 
Regelung. Sie bauen, für versicherungstreue Ver­
sicherungsnehmer die noch verbleiibende Kür­
zung der Vertragsleistung (im vorstehenden Bei­
spiel 3000 S- 2400 S = 600 S) von Jahr zu Jahr 
ab und führen im Jahre 1961 zur VoHz'ahlung 
der Vertragsleistung. Der. Abbau erfolgt nach 
der Zahl der seit 1. Jänner 1946 bis zum Ein­
tritt des Versicherungsfalles voll bezahlten J ah­
resprämien. 

Die folgende ühersich t zeigt den Verlauf des 
Ablbaues der Kiirzung: 

Seit 1. Jänner 1946 bezahlte 
volle J ahre'prämien 

o Jahresprämien 
1 Jahresprämie ..... 
2 Jahresprämien 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

" 

Verminderung 
des Kürzungsbetrages um 

12 Ofo des Kürzungsbetrages 
16 % " 

20 % " 

24 % " 

28 % " 

32 % " 

36 % " 

40 0/0 

44 % " 

52 Ofo 
60 % " 

68 % " 

76 % " " 84 % " " 92 % ,,' 
" 

14 
15 und mehr 100 Ofo 

Der Satz von 12 % in der ersten Zeile der 
obigen übersicht wird daIm wirksam, wenn bei 
laufend bezahlten Versicherungen: 

a) der Versicherungsfall im Jahre 1946 durch 
Erleben oder vor Fälligkeit der J ahres­
prämie dieses Jahres eingetreten ist, oder 

b) alle vertraglichen Prämien vor dem 
1. Jänner 1946 fällig waren und bezahlt 
worden sind, der Versicherungsfall aber 
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nach dem 31. Dezember 1945 eintritt 
(zum Beispiel bei lebenslänglichen Ab­
lebens-Versicherungen mIt abgekürzter 
Prämien zahlungs da uer). 

Bei unterjähriger Prämienzahlung genügt die 
Zahlung der ersten Prämienrate des nächsten 
Versicherungs jahres zur Erreichung des nächsten 
Hundertsatzes, da die weiteren Prämienraten 
dieses Versicherungsjahres nur gestundet und 
daher von der Versicherungsleistung abzuziehen 
sind. 

Wenn im obigen Beispiel der Versicherungs­
fall etwa im Jahre 1956 eintritt, nachdem der 
Versicherungsnehmer 9 1/ 4 Jahresprämien seit 
1. Jänner 1946 bezahlt hatte, so ist der 
Kürzungsbetrag von 600 S um 60 % zu _ ver­
mindern, also um 3605; die Gesamtleistung 
beträgt daher: 24005 + 3605 = 2760 5, das sind 
92. % der vollen vertraglichen Leistung. 

Für Rentenzahlungen aus Lebensversicherungs­
verträgen werden dagegen die Mehrleistungen 
auch im Falle einer prämienfreien Reduktion, 
sofern sie nicht nach Wirksamkeitsheginn dieses 
Gesetzes erfolgt, erbracht. Dies findet seine 
Rechtfertigung in der bisherigen Regelung nach 
der 2. VüV., die eine Prämienfreistellung 
geradezu nahelegte, und dem Fehlen einer Frei­
gabemöglichkeit nach § 38. 

Renten aus Optionen bei Kapitalversiche­
rungen sind in § 6 Abs. 3 und in § 8 Abs. 2, 
letzter Satz, besonders geregelt. 

Für solche Renten ist also zu bezahlen: 
a) bei Rentenbeginn vor dem 1. Jänner 1946: 

500 5 monatlich voll und 40 % vom 
Mehrbetrag; 

b) bei Rentenbeginn in der Zeit vom 
1. Jänner 1946 bis zum Wirksamkeits­
beginn dieses Bundesgesetzes: 150 S monat­
lich voll und 40 Ofo vom Mehrbetrag; (bei 
Versicherungen des "AltJbestandes" der 
österreichischen V ersicherung-A. G. waren 
Rentenoptionen in dieser Zeit nicht zu­
lässig); 

c) Renten aus künftigen Optionen sind wie 
die zugehörigen Kapitalversicherungen zu 
kürzen. 

Für Zeitrenten, wie sie bei den Versiche­
rungen mit festem Zahlungstermin üblich sind, 
gelten - wie bisher - die in Abs. 2 vorge­
sehenen Mehrleistungen. 

Die Mehrleistungen bei Rentenversicherungen 
wurden durch Erhöhung des voll zu zahlenden 
monatlichen Rentenbetrages von 150 Sauf 500 S 
sehr beträchtlich erhöht. 

Vor Wirksamkeitsbeginn des VWG. erbrachte 
höhere Zahlungen für prämienfrei gestellte Ver­
sicherungen können nicht zurückgefordert 
werden (§ 13 Abs. 1). -

Es würde zu Mißbräuchen führen, wenn durch 
die Umstellung oder Anrechnung einer Ver-
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sicherung die Mehrleistungen nach Abs. 1 und 2 
wertmäßig verbessert oder verschlechtert werden 
könnten. Eine solche Möglichkeit soll der Abs. 3 
des § 8 ausschließen. Bei der neuen, durch Um­
stellung oder Anrechnung entstandenen Ver­
sicherung sind die Mehrleistungen im gleichen 
Ausmaß wie bei der ursprünglichen Versicherung 
zu erbringen und gegebenenfalls in gleicher 
Weise wie die Bemessungsgrundlage zu berich­
tigen. (Im Beispiel der Erläuterungen zu § 6 
sind also die Mehrleistungen mit dem Berich­
tigungsfaktor 1·462 zu multiplizieren). 

War bei der ursprünglichen Versicherung 
keine Mehrleistung zulässig, weil sie gegen Ein­
malprämie abgeschlossen oder infolge vorzeitiger 
Einstellung der Prämienzahlung schon vor ihrer 

, Abänderung oder Anrechnung prämienfrei ge­
stellt worden war, so entfallen die Mehr­
leistungen auch bei der neuen Versicherung. "(;n­
gekürzte Zahlung der ursprünglichen Ver­
sicherung im Versicherungsfall führt zur Voll­
zahlung der neuen Versicherung im Versiche­
rungsfall, gleichviel wie sich die Summen durch 
Berichtigung geändert haben. Bleibt bei der 
ursprünglichen Versicherung nach Ablauf der 
Prämienzahlungsdauer noch eine Kürzung be­
stehen, so gilt diese (allenfalls berichtigte) 
Kürzung auch für die neue Versicherung, wann 
immer diese später fällig wird. 

Wird die Prämienzahlung für die neue. Ver­
sicherung wann immer, auch nach Ablauf der 
ursprünglichen Versicherungs da uer, eingestellt, 
dann ist der Anspruch auf Mehrleistung ver­
wirkt; diese Regelung ist zur Verhinderung von 
5cheinumwandlungen unerläßlich. Den gleichen 
Zweck verfolgen die Bestimmungen des zweiten 
und dritten 5atzes des Abs. 3. Die Mehrleistung, 
die das Gesetz den Versicherungstreuen vorbe­
hält, soll bei Umwandlungen oder Anrech­
nungen nur dann weiterbestehen, wenn die 
neue Versicherung die Leistungen, Prämien und 
die Versicherungsdauer der ursprünglichen Ver­
sicherung beibehält oder sie erhöht, um die 
Versicherung dem gegenwärtigen Geldwert an­
zupassen. Versuche, sich die Mindestleistungen 
nach Abs. 1 a und Abs. 2 oder die gestaffelte 
Verbesserung nach Abs. 1 b durch Weiter­
zahlung einer geringfügigen Prämie während' 
weniger Jahre zu sichern, werden vom Gesetz 
unterbunden. 

Rechenbeispiel: In den Erläuterungen zu § 6 
ist die Umwandlung einer 20jährigen gemischten 
Versicherung auf 60005 nach 16jährigem Be­
stand in eine lebenslängliche Todesfallver~ 
sicherung dargestellt worden. Ihr berichtigter 
Reduktionswert im Zeitpunkte der Umwand­
lung beträgt 70185 mit einem berichtigten 
Kürzungsbetrag von 15795. Wird bei der Um­
wandlung die Prämienzahlung eingestellt, dann 
ist im Versicherungsfall keine Mehrleistung zu 
erbringen, sondern 7018 - 1579 = 5439 5 zu 

bezahlen. Der Kürzungsbetrag von 15795 ver­
mindert sich auch dann nicht, wenn nach der 
Umwandlung eine kleinere als die bisherige 
Prämie bezahlt 'wird oder die neue Prämie durch 
weniger als vier Jahre (alte Restdauer) zahlbar 
ist. Wenn jedoch vereinbart wird, daß minde­
stens die bisherige Prämie durch mindestens 
vier Jahre weiter zu zahlen ist, also die Ver­
sicherungssumme erhöht wird im vor­
liegenden Falle etwa auf 10.0005 -, dann 
kommt auch eine Mehrleistung im Versiche­
rungsfall in Betracht. Die Bestimmung des 
Abs. 1 a ist hier bedeutungslos, weil die Ver­
sicherungssumme über 5000 5 liegt. Die Mehr­
leistungen nach Abs. 1 b gelten aber im Ver­
sicherungsfall auch für die so umgewandelte 
Versicherung, und zwar je nad1 der Anzahl der 
seit der Umwandlung gezahlten vollen Jahres­
prämien (zehn volle Jahresprämien gelten als 
seit. I. Jänner 1946 vorher bezahlt). Die Grund­
leistung der umgewandelten Versicherung be­
trägt 10.000 - 1579 = 8421 5. 

Dann ergibt sich: 

keine volle Jahresprämie bezahlt 
8421 + 60 % von 1579 = 9368 5 

eine volle Jahresprämie bezahlt 
8421 + 68 % von 1579 = 94955 

zwei volle Jahresprämien bezahlt 
8421 + 76 % von 1579 = 96215 

drei volle Jahresprämien bezahlt 
8421 + 84 % von 1579 = 97475 

vier volle Jahresprämien bezahlt 
8421 + 92 % von 1579 = 9874 S 

fünf oder mehr volle Jahresprämien bezahlt 
8421 + 92 % von 1579 = 9874 S. 

Wird die neue Versicherung aber durch vor­
zeitige Einstellung der Prämienzahlung prämien­
freigestellt, bleibt es bei dem Kürlungsbetrag 
von 1579 S. 

Zu § 9: 

Durch Verminderung der vertragsmäßigen 
Reduktionswerte um 60 % der Bemessungs­
grundlage (§ 6 Abs. 2) ergeben sich die neuen 
Reduktionswerte der Versicherung. Auf diese 
Weise könnte ein neuer Reduktionswert 
gelegentlich, Zum Beispiel bei lebenslänglichen 
Ablebensversicherungen, kleiner als 40 % des 
vertragsmäßigen 'Reduktionswertes werden; 
diese Möglichkeit schließt der zweite Satz des 
§ 9 Abs. 1 aus. Von der Regelung des vor­
liegenden Paragraphen abweichende Berech­
nungen von Reduktionswerten, Zum Beispiel 
bei Teilrückkäufen, sind nachträglich richtig­
zustellen. Die Rückkaufswerte sind im' gleichen 
Verhältnis wie die Reduktionswerte zu kürzen; 
dieser Grundsatz gilt auch für andere Formen 
der Vertragsänderung bei PrämienfreisteIlung. 
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Zu § 10: 

Hier wurde § 1 der 4. VüV., BGBL Nr. 85/ 
1951, inhaltlich übernommen, aber zwecks Ver­
meidung von Unklarheiten neu gefaßt. 

Zu § 11: 

Fast alle Versicherungen, die vor dem· Jahre 
1936 in Fremdwährung, Goldwährung oder in 
Schilling mit Wertsicherungsklausel abgeschlos­
sen worden sind, wurden bereits durch ge­
setzliche Verfügungen auf Schilling umgewan­
delt. Es bestehen aber noch mit Devisenauslän­
dern einige solche Versicherungen, die von der 
gesetzlichen Umwandlung ausgenommen waren. 
Da den VU. für diese Versicherungen keine 
Devisen oder Geldwerte zur Verfügung stehen 
oder gestellt werden können, rriüssen diese Ver­
träge zu den heutigen Kursen in die Landes­
währung umgestellt werden. Sie unterliegen, 
wenn sie zum Inlandsbestand gehören, den Kür­
zungen nach diesem Bundesgesetz; Zahlungen, die 
auf solche Versicherungen bereits geleistet sind, 
sollen mit ihrem Wert nach dem inländischen 
Kurs der Originalwährung am Zahlungstag an­
gerechnet werden. Abs. 2 gibt hiefür die Um­
rechnungsregel. 

Zu § 12: 

Die Vollzahlung der seit 1. Jänner 1946 er­
worhenen Ansprüche in der Lebensversicherung 
ist nur bei Weiterzahlung der Prämien in voller 
vertragsmäßiger Höhe möglich; dies wird in 
dieser Bestimmung ausdrücklich hervorgehoben. 

Zu §U: 

Seit Kriegsende sind schon hunderttatisende 
Lebensversicherungsverträge durch ·Eintritt des 
Versicherungsfalles oder Rückkauf fällig ge­
worden. Die VU. haben für sie meistens bereits 
Zahlungen im bisher zulässigen Ausmaß erbracht. 
Sollte in einzelnen Fällen mehr bezahlt worden 
sein, als sich nach dem VWG. ergibt, was insbe­
sondere durch Freigaben des Finanzamtes gemäß 
§ 13 Währungsschutzgesetz eingetreten sein kann, 
so kann die Mehrzahlung nicht zurückgefordert 
werden. 

Bei sehr vielen Versicherungen werden sich 
aber Nachzahlungen ergeben, allein schon aus 
der Verbesserung der Mehrleistungen nach § '8, 
bei der GV AG. aber in besonders hohem Maße, 
da sie für den Altbestand bisher nur sehr wenig 
und vielfach gar nichts leisten durfte. Der An­
spruch auf Nachzahlung muß bei der VU. inner­
halb von zwei Jahren schriftlich geltend gemacht 
werden; bei Versäumnis ,der Frist erlischt der 
Anspruch auf die Nachzahlung. Den VU. wird 
aus diesen Nachzahlungen, neben den Zahlungen 
selbst, ein hoher Verwaltungsaufwand erwachsen; 
sie müssen Hunderttausende von Fällen nachrech­
nen (vielfach mit dem Ergebnis, daß nichts nach-
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zuzahlen ist), die Anspruchsteller vom Ergebnis 
mit einer Abrechnung verständigen und die 
Nachzahlungsbeträge überweisen. 

Die großen Verwaltungsarbeiten, die mit der 
Feststellung allfälliger Nachzahlungen verbunden 
sind, werden die VU. nicht in der üblichen Frist 
für die Erledigung 'von Anfragen bewältigen 
können; daher sieht Abs. 3 für diese Fälle eine 
sedlsmonatige Frist vor, die das Bundesmini­
sterium für Finanzen auf höchstens 24 Monate 
verlängern kann. Von dieser Ermächtigung wird 
insbesondere bei der GV AG. Gebrauch gemacht 
werden müssen; da in ihrem Altbestand die Er­
mittlung der Nachzahlungsbeträge besonders 
schwierig und zeitraubend ist; außerdem liegt 
hier die Verteilung der Nachzahlungen auf zwei 
Jahre auch im budgetären Interesse. Auf die 
Nachzahlngsbeträge werden keine Zinsen ver­
gütet; Verzugszinsen laufen erst, wenn die VU. 
mit der Nachzahlung in Verzug geraten. 

Zu § 14: 

Ansprdche der Versicherungsnehmer auf Ge­
winnbeteiligung oder Beitragsrückgewähr (Prä­
mienrückvergütung), welche bisher nach § 5 des 
VÜG., BGBL Nr. 108/1946, nicht erfüllt werden 
durften, sind für die Zeit bis 1. Jänner 1954 er­
loschen. Vorhandene Gewinnrückstellungen 
können in den künftigen Jahren an die Ver­
sicherten ausgeschüttet werden, wobei eine zeit­
gemäße Neugestaltung der -yielfältigen und zum 
Teil veralteten Gewinnbeteiligungspläne geboten 
erscheint. 

Zu § 15: 

Hier ~ird in Abs. 1 die Bestimmung des § 4 
Abs. 1 C. d des VÜG., BGBL Nr. 108/1946, 
übernommen und eine der 5. VüV., BGBL 
Nr. 35/1952, entsprechende Bestimmung als 
Abs. 2 angefügt. 

Zu § 16: 

Die Leistungen in der Lebensversicherung 
müssen bei allen vu. im gleichen Ausmaße er­
folgen; keine darf daher mehr oder weniger als 
die im VWG. vorgesehenen Leistungen er­
bringen. Die Werbung würde auf unlautere Ge­
leise gebracht, wenn sich VU. gegenseitig durch 
allerhand Sonderauszahlungen den Rang ablaufen 
wollten. 

Zu § 17: 

Das Recht, in den zehn Jahren von 1945 bi~ 
1954 an Stelle von einzelnen Abschlüssen einen 
einzigen Jahresabschluß aufzustellen, wird nur 
VU. eingeräumt, die von der österreichischen 
Behörde zum Geschäftsbetrieb zugelassen worden 
sind, sofern sie noch zum Neugeschäft befugt 
sind. Der einheitliche J ahresa bschl uß für zehn 
Jahre umfaßt sowohl eine Gewinn- und Verlust-
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rechnung als auch eine Bilanz, die als Rekon­
struktionsbilanz (RB.) bezeichnet wird. Bei VU. 
ist die RB. als Schlußbilanz im Sinne des SEBG. 
anzusehen. 

Zu § 18: 

Die im § 17 umschriebenen VU. können vom 
Bund verlangen, daß er ihnen die Mehrleistungen, 
die sie in der Lebensversicherung gegenüber der 
Grundleistung (§ 20) seit 8. Mai 1945 (Kriegs­
ende) erbracht haben und künftig erbringen 
müssen, vergütet. Also können VU., denen 
deutsche Behörden nach dem 11. März 1938 den 
Geschäftsbetrieb in öste'rreich gestattet haben, 
diese Vergütung nicht verlangen. Für diese VU. 
gilt aber § 20. 

Die Vergütungsbeträge werden zunächst von 
den VU. ermittelt und dann von der Versiche­
rungsaufsichtsbehörde überprüft werden müssen 
(§ 30). Die überprüfung erfordert, auch wenn 
nur Stichproben gemaCht werden, eine gewisse 
Zeit; erst nach ihrem Abschluß können die Aus­
zahlungen erfolgen. Diese werden nach Abs. 2 
drei Monate nach der Anmeldung fällig, die 
natürlich alle zur überprüfung erforderlichen 
Unterlagen enthalten muß. 

Für die Zeit von der Auszahlung der Mehr­
leistungen bis zur Fälligkeit der Vergütu'ng durch 
den Bund dürfen keine Zinsen berechnet werden. 

Die bilanzmäßige Behandlung der Forderungen 
an den Bund, die sich aus diesen Mehrleistungen 
ergeben, wurde schon im Allgemeinen Teil I 
unter Punkt 4 erörtert. 

Zu § 19: 

Den im § 17 umschriebenen VU. hat, wenn 
sie eine RB. aufstellen, der Bund einen allfälligen 
Fehlbetrag ,zu ersetzen. Wie bereits im Allge­
meinen Teil I unter Punkt 4 ausgeführt 'wurde, 
bestimmt aber nicht der in der RB. aufscheinende 
Fehlbetrag, sondern ein nach den Grundsätzen 
der Abs. 2 und 3 besonders zu ermittelnder Fehl­
betrag die Höhe des vom Bund der VU. auf An­
trag zu ersetzenden Betrages. 

Was als Eigenkapital am Ende des Geschäfts­
jahres 1944 zu verstehen ist, bestimmt Abs. 4. 
Als Eigenkapital gelten dabei auch Rücklagen 
aller Art ohne Rücksicht auf die im Einzelfalle 
gewählte Bezeichnung. Die Niederlassungen aus­
ländischer VU. haben die ihren inländischen Be­
trieb betreffenden Aktiven und Passiven gegen­
überzustellen, dürfen aber Forderungen oder 
Schulden gegen ihren Hauptsitz dabei nicht be­
rücksichtigen; übrigens ist bei keiner dieser 
Niederlassungen ein Fehlbetrag in der RB. zu 
erwarten. 

Zu § 20: 

Seit 13. März 1938 haben deutsche Behörden 
zahlreichen, vorwiegend deutschen vu. die Tätig­
keit in österreich gestattet. Alle Geschäftsstellen 

dieser VU. stehen unter öffentlicher Verwalning 
und dürfen keine neuen Lebensversicherungsver­
träge abschließen; sie beschränken sich also auf 
die Abwicklung ihrer vorhandenen kleinen Ver­
sicherungsbestände. Für diese VU. gelten die Be­
stimmungen der §§ 17-19 nicht; sie könnerrkeine 
RB. aufstellen und erhalten keine Vergütung des 
Bundes für Mehrleistungen und Bilanzverluste. 
Da einige dieser VU. über kein Vermögen in 
österreich verfügen und ihre geringfügigen 
Prämieneinnahmen zur Deckung der Versiche­
rungszahlungen und Verwaltungskosten nicht 
überall ausreichen, muß der Bund auch hier zum 
Schutz der Versicherten helfend eingreifen. Er 
kann' diesen VU. Darlehen gewähren, deren 
Rückzahlung er in zwischenstaatlichen Verhand­
lungen mit den Ländern, in denen der Hauptsitz 
der Gesellschaft liegt, anstreben wird. Die 
wenigen Pensions- und Sterbe-Kassen, die als 
kleinere Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unter­
liegen, wurden in der Zeit der deutschen Be­
setzung österreichs' errichtet. Sie wurden meist 
bereits von den patronisierenden Firmen unter 
Inanspruchnahme der hiefür gesetzlich vorge­
sehenen Steuer begünstigungen voll saniert (vgL 
auch § 7, b) und bedürfen somit keiner Bundes­
hilfe gemäß § 18 und § 19; Die Bestimmung des 
§ 20 gibt dem Bund die Möglichkeit, bei Bedarf 
auch hier im Interesse der Versicherten helfend 
einzugreifen. 

Zu § 21: 

Beim Zusammenbruch der Lebensversicherungs­
Gesellschaft Phönix im Jahre 1936 wurden zwar 
die Versicherungsverträge dieser Gesellschaft, 
nicht aber ihre Verpflichtungen aus dem damals 
bereits laufenden Pensionen, der ÖVAG. zur Ab­
wicklung übertragen. Für die genannten Pen­
sionisten wurde vielmehr ein eigener vom Bun-' 
desministerium für Inneres verwalteter Hilfs­
fonds geschaffen, dem Wertpapiere zugewiesen , 
wurden, die seither in Obligationen des Ver­
sicherungsfonds Berlin und in verbriefte Forde­
rungen gegen das Deutsche Reich umgewandelt 
worden sind. Bei Kriegsende sind die Mittel des 
Hilfsfonds wertlos geworden. Er hat seither sehr 
bescheidene Unterstützungen - derzeit 7000 S 
im Monat für 80 Personen - nur aus verein­
zelten Spenden und aus Darlehen des Verbandes 
der Versicherungsanstalten österreichs und des 
Gewerkschaftsbundes bestreiten können. Es ist 
ein Gebot der Menschlichkeit, im vorliegenden 
VWG., das das Schicksal der Phönixversichetun­
gen regelt, auch dem Hilfsfonds der ehemaligen 
Phönix-Pensionisten die Mittel beizustellen, die 
es ihm ermöglichen, nach Rückzahlung der Dar­
lehen angemessene monatliche Unterstützungen 
zu gewähren. Der HiIfsfonds wird einen ge­
nehmigungspflichtigen neuen Unterstützungsplan 
aufzustellen haben: Er wird zuerst den Betrag 
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zur Abzahlung der Darlehen und dann laufend 
Beträge für Unterstützungsleistungen im anfäng­
lichen Ausmaß von rund 20.000 S im Monat er­
halten. Angesichts des hohen Alters d~r Pensio­
nisten - die meisten sind über 70 Jahre alt -
und ihrer. künftigen Witwen wird ein Betrag 
von 3 Millionen Schilling für diese Zuwendungen 
des Bundes ausreichen. 

Zu § 22: 

Die Zuwendungen des Bundes zum Wiederauf­
bau der Vertragsversicherungwerden für die 
Bilanzfehlbeträge und für die schon erbrachten 
Mehrleistungen in Bundesschuldverschreibungen 
(Abs.l), für die Mehrleistungen seit der RB. in 
barem (Abs. 3) gewährt. Die Bundesschuldver­
schreibungen (BS.) sind in zwei Serien geteilt, 
für die verschiedene Tilgungsverfahren vorge­
sehen sind. 

Da sie nicht veräußert und nur innerhalb des 
Kredit- und Versicherungs-Sektors allenfalls ver­
pfändet werden dürfm, werden die BS. nicht auf 
'den freien Markt gelangen und keinen Kurs­
schwankungen unterworfen sein. Daher sind sie 
auch in den Bilanzen zum Nennwerte einzu­
setzen. Die Ermächtigung des zweiten Satzes in 
Abs. 2 hat insbesondere die Abwicklung des Alt­
bestandes der DV AG. vor Augen, bei der eine 
abweichende Regelung wirtschaftlich zweckmäßig 
sein kann. 

Die überweisung der erforderlichen Barmittel 
(Abs. 3) hat laufend zu erfolgen; eine viertel­
jährliche Abrechnung und Bezahlung'-dürfte die 
angemessenste Form darstellen. 

Zu § 23: 

Die BS. werden mit jährlich 40/0, halbjährlich 
zahlbar, verzinst. Dieser Zinssatz ist erforderlich, 
da die Lebens-VU. - nur diese werden solche BS. 
erhalten - ihre Verbindlichkeiten nur bei einem 
gesicherten Mindestertrag ihrer Vermögens­
anlagen erfüllen· können. Der Zinsen dienst be­
ginnt einheitlich am 1. Jänner 1955. Die FäUig­
keitstermine der Zinsscheine sind auf den 1. Mai 
und 1. November jedes Jahres verlegt. 

Die Bundesschuldverschreibungen sind in läng­
stens 20 Jahren zu tilgen. Bei der Serie I wird 
ein Tilgungsplan mit 20 gleich hohen Annuitäten 
aufzustellen sein. Etwa zwei Drittel der BS. I 
wird aber schon inntrhalb der ersten zwei Jahre 
vorzeitig rückgezahlt werden müssen, um der 
DV AG. die für die Nachzahlungen aus dem Alt­
bestand erforderlichen Barmittel beizustellen. 
Daher wird die Tilgung der BS. I schon in etwa 
zehn Jahren beendet sein. 

Bei der Serie II ist nicht die Annuität, sondern 
der jährliche Tilgungsbetrag festgelegt und zwar 
mit einem Zwanzigstel des begebenen Nenn­
wertes, mindestens mit 1°,10 der Lebensversiche-
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rungsprämien des direkten Geschäftes. Damit ist 
die Tilgung in 20 Jahren gesichert. Wahrschein­
lich werden aber die Lebensversicherungsprämien, 
wie schon in' den letzten Jahren, erheblich stei­
gen; die Tilgungsdauer wird sich daher um einige 
Jahre verringern. 

Die jährlich zu tilgenden Stücke der BS. wer­
den nicht durch das Los, sondern nach dem je­
weiligen Besitzstand der VU. bestimmt; hat zum 
Beispiel eine VU. 17% der gesamten BS. einer 
Serie und werden in einem Zeitpunkt 
10.000 Stücke dieser Serie getilgt, so sind von 
ihrem Besitz 1700 Stücke zu tilgen. 

Der Abs. 5 bezieht sich nur auf die BS. I, da 
nur für diese ein Tilgungsplan aufzustellen ist. 
Lediglich die VU., die BS~ der Serie I erhalten, 
haben die in § 24 vorgesehenen Abzahlungen zu 
leisten, die sie durch Rückgabe von Stücken der 
BS. I zum Nennwerte erfüllen werden, solange 
diese noch nicht vollständig getilgt sind. 

Zu § 24: 

Angesichts der gegenüber der bisherigen Rege­
lung erheblichen Verbesserungen der Leistungen 
für kriegsbetroffene Lebensversicherungen wer­
den in Abs. 1 die Lebens-VU. zu laufenden Bei­
trägen herangezogen. Diese betragen im Jahr 
ebensoviel als nach § 23 Abs. 3 von den BS. der 
Serie II jedes Jahr mindestens zu tilgen ist. Die 
Zahlung dieser Beträge ist nicht zeitlich, sondern 
mit einem Höchstbetrag (45 Millionen Schillin\?;) 
begrenzt~ 

Die in Abs. 2 vorgesehenen Abzahlungen, über 
die schon im Allgemeinen Teil I in Punkt 4 und 
5 und in den vorstehenden Erläuterungen zu §. 8 
Abs. 5 gesprochen wurde, werden nach vorläufi­
gen Schätzungen ungefähr 10 Millionen Schil­
ling ausmachen. Der zu genehmigende Abstat­
tungsplan, der sich nicht über 15 Jahre hinaus er­
strecken darf, wird in der Auf teilung der Zahlun­
gen auf die einzelnen Jahre unter Berücksichti­
gung der wirtschaftlichen Möglichkeiten der VU. 
berechnet werden müssen. 

Die Beiträge (Abs. 1) und die Abstattungstah­
lungen (Abs. 2) der VU. sind steuerliche Betriebs­
ausgaben. Die Hereinbringung fälliger Beiträge 
oder Abstattungsraten wird gegebenenfalls auf 
Grund von in Bescheidform zu erlassenden Zah· 
lungsaufträgen (§ 34) erfolgen. 

Zu § 25: 

Hier werden steuerliche Fragen geregelt. Der 
Zeitraum von 10 Jahren, den die Rekonstruk­
tionsbilanz umfaßt, gilt als ein einziges Steuer­
jahr, von dessen Ertrag die Steuer nach den für 
die Veranlagung des Jahres 1954 allgemein gül­
tigen Bestimmungen zu veranlagen ist. Bisher be­
zählte oder vorgeschriebene Steuern sind darauf 
anzurechnen, zuviel. gezahlte Steuern werden 
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'nicht rückvergütet. Der zweite Satz des Abs. 1 I Zu § 30: 
soll die Anwendung des§ 28 der I. Verordnung 
zur Durchführung des Körperschaftssteuer­
gesetzes für die Besteuerung des Ergebnisses der 
Rekonstruktionsbilanz ausschließen. 

Zu § 26: 

Wie sciIon im Allgemeinen Teil unter Punkt 4 
gesagt wurde, können die VU., die in der RB. 
einen Gewinn aufweisen, in dieser steuerfrei eine 
besondere Rücklage bilden, die 100/0 der Eigen­
behaltsprämien des Jahres 1954 nicht übersteigen 
darf. Aus den Gewinnen der folgenden zehn Ge­
schäftsjahre können sie diese besondere Rücklage 
- auch wenn in der RB. keine solche Rücklage 
gebildet war - bis zu 100/0 der Eigenbehalt3-
prämien des betreffenden Geschäftsjahres steuer­
frei steiger.n. Die Bildung dieser Rücklage trägt 
den besonderen Wagnissen, die mit dem Ver­
sicherungsbetrieb verbunden sind, Rechnung und 
soll der Stärkung der wertmäßig sehr geschmä­
lerten Eigenmittel der vu. dienen. Was unter 
"Gewinn" nach den Abs. 1 und 2 zu verstehen 
ist, sagt Abs. 3. 

Zu § 27: 

Gewinnrückstellungen zugunsten der Versicher­
ten, die bis zum Ende des Jahres 1944 gebildet 
wurden, haben ihre Zweckbestimmung verloren, 
da sie nunmehr hauptsächlich anderen Personen 
als denjenigen, die zur Bildung beigetragen haben, 
zugute kämen. Es erscheint -daher gerechtfertigt, 
durch ihre steuerfreie überführung in die gesetz­
liche Rücklage das Eigenkapital der VU. zu stär­
ken. Auch in der Zeit von 1945 bis 1954 haben 
andere Rückstellungen und Schulden, insbes<;m­
dere die Prämienreserven, den Vorrang vor der' 
Gewinnrückstellung zugunsten der Versicherten. 

Zu § 28: 

Die vu. haben im Deckungsstock für die Le­
bensversicherung bedeutende Bestände an Reichs­
Werten (verbriefte und nicht verbriefte Forde­
rungen an das Deutsche Reich und Obligationen 
des Versicherungsfonds Berlin). Diese haben sie 
so weit an den Bund abzuführen, als sich ihre 
Verbindlichkeiten durch die Herabsetzung der 
vertraglichen Leistung auf die Grundleistqng 
(§ 6) vermindert haben. Die Verminderung wirkt 
sich am Stichtage der RB. bei noch nicht fälligen 
Versicherungen in der Prämienreserve, bei bereits 
vorher fälligen Versicherungen in der Versiche­
rungssumme aus. 

Zu § 29: 

Der Hilfsfonds der ehemaligen Phönix-Pen­
sionisten (§ 21) hat sämtliche Reichswerte an 
den Bund. abzuliefern. Ihr Nominalbetrag ist 
geringer als· die Bundeshilfe von 3 Millionen 
Schilling. 

Es bedarf keiner besonderen Begründung, daß 
der Bund Bescheide an die VU. über die Ver­
güt-ung von Bilanzfehlbeträgen und Mehruei­
stungen erst erlassen kann, sobald er die Be­
rechnung und das Ausmaß der an ihn gestellten 
Forderungen überprüft hat. Mit dieser Prüfung 
beschäftigt sich der vorliegende Paragraph. 

Zu § 35: 

Hinsichtlich der Anwendung des Fristen­
gesetzes besteht derzeit ein Unterschied zwi­
schen den VU., die unter öffentlicher Verwal­
tung stehen, und den übrigen vu. Diese Unter­
scheidung wird insbesondere deshalb beseitigt, 
um eine einheitliche Bilanzbereinigung bei allen 
VU. zu ermöglichen. 

Zu § 36: 

Artikel I des VÜG., BGBl. Nr. 108/1946, sieht 
die Schaffung einer Versicherungswiederaufbau­
kommission und einer Versicherungsverrech­
nungs'5telle vor. Die Kommission ist seit 1946 
tätig und soll auch weiter bestehen, um das· 
Bundesministerium für Finanzen weiterhin bei 
der Durchführung des vorliegenden VWG. zu 
beraten. Sie soll erst nach Errichtung eines Bei­
rates, den das in Vorbereitung befindliche neue 
Versicherungsaufsichtsgesetz (Versicherungsbe­
triebsgesetz) vorsieht,. aufgelöst werden. Für die 
Errichtung einer Versicherungsverrechnungs­
stelle ist a:ber bei der jetzigen Regelung des 
Wiederaufbaues der Vertragsversicherung . kein 
Raum. 

Zu § 37: 

Die Möglichkeit der Bildung ewer steuer­
freien Rücklage (§ 26) soll auch den kleineren 
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, für 
die die Erstellung einer RB. vielfilch' nicht in 
Frage kommt, und für sonstige seit 1945 ge­
gründete VU. (es sind im ganzen nur vier) ein­
geräumt werden. Soweit sie Rückstellungen für 
Gewinnbeteiligung oder Beitragirückgewähr ge­
bildet haben, sollen auch diese zur Auffüllung 
der steuerfreien Rücklage herangezogen werden 
können. Bei Fehlen eines ausreichenden Eigen­
kapitals sind Ausschüttungen an die Versicherten 
nicht am platze. 

Zu § 38: 

§ 13 des Währung;schutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 250/1947, wird dahingehend novelliert, daß 
in NotstandsfäIlen vom Finanzamt bewilligte 
Zusatzzahlungen nicht mehr von den VU., son­
dern unmittelbar vom Bund - etwa durch die 
zuständigen Finanzlandesdirektionen - flüssig­
gemacht werden. 
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Bei der bisherigen Handhahung des § 13 
WSchG. wurde die Wahrnehmung gemacht, daß 
wohlhabende Versicherungsnehmer ihre Po­
lizzen, tatsächlich oder nur zum Scheine, 'bedürf­
tigen Personen abtraten oder solche Personen 
als Begünstigte aus dem Vertrage bezeichneten, 
um auf diesem Wege zu den sozialen Leistungen 
des genannten Paragraphen zu gelangen. Diesem 
Mißbrauch einer sozialen Maßnahme soll durch 
den .A:bs. 2 vorgebeugt werden. 

Der Antrag an das zuständige Finanzamt ist 
binnen zwei Monaten nach FäHigwerden des 
Anspruches zu stellen. Er kann aus Anlaß von 
Nachzahlungen gemäß § 13 Abs. 2 dieses Bun­
desgesetzes weder wiederholt noch neu gestellt 
werden. Zu den erbrachten Leistungen, die nach 
§ 13 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes anzurechnen 
sind, gehören auch alle Zahlungen auf Grund 
früherer Freigaben des zuständigen FinanQ;amtes. 

Bei Versicherungen des Altbestandes der 
OVA G. sowie bei Versicherungen, für welche 
ein Zahlungsverbot gemäß§ 89 des Versiche­
rungsaufsichtsgesetzes ausgesprochen werden 
mußte (Polizzen deutscher Geschäftsstellen), 
waren bisher Leistungen nach § 13 des Wäh­
rungsschutzgesetzes ausgeschlossen. Da bei den 
meisten di~ser Versicherungen die Frist von zwei 
Monaten nach Fälligwerden des Anspruches 
bereits verstrichen ist, können solche Versiche­
rungen der Vorteile des vorliegenden Paragra-
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phen nur dann wirklich teilhaftig werden, wenn 
ihnen eine neue Antragsfrist gewährt wird, die 
mit der endgültigen Abrechnung solcher Ver­
sicherungen beginnt. 

Zu § 39: 

Im VÜG., BGBl. Nr. 108/1946, wird nur 
Artikel H, der die 'bisher zulässigen Leistungen 
regelt, aufgehoben. Artikel I bleibt in Kraft (vgl. 
aber die Bemerkungen zu § 36) und ebenso Ar­
tikel III in der Fassung der VÜG.-Novelle, BGBl. 
Nr. 77/1951. Sämtliche sechs VüV. werden hin­
gegen zur Gänze aufgehoben. 

Die deutsche Versicherungsfondsverordnung, 
die auch die Beiträge der österreichischen Vu. 
an den Versicherungsfonds Berlin regelte, ist 
- als gegenstandslos geworden - aufzuheben. 

Zu § 40: 

Die V orberei tung aller notlgen Durchfüh­
rungsmaßnahmen der Behörden und der Ver­
sicherungs betriebe erfordert einige Zeit; daher 
wurde der Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes­
gesetzes auf den 1. Oktober 1955 verlegt. 

Abs. 2 enthält die Vollzugsklausel; ,für die 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren in § 32 
ist das BundesministeriuIl! .für Justiz, für alle 
Ü'brigen Bestimmungen das Bundesniinisterium 
für Finanzen mit der Vollziehung betraut. 
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